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Geschichte und Rechtsverhältnisse des Stadtbachs von Bern.

§.1. Einleitung.

Nicht bloß das geschichtliche, sondern auch das praktische 
Interesse rechtfertigt den Versuch einer möglichst genauen aus 
den Urkunden und den Manualen der Behörden gezogenen 
Beschreibung der Entstehung, Ausbildung und des gegen
wärtigen Bestandes sowie der Rechtsverhältnisse des Stadt
baches, welcher für die Stadt Bern von so großer Bedeutung 
ist. Zn allen Zeiten kreuzten sich die Interessen des Gemein
wesens und die der Einzelnen, und bis zur gegenwärtigen 
Stunde sah sich die Stadt genöthigt, ihre Rechte und Inter
essen gegen Angriffe der Anwohner des Stadtbaches zn ver- 
theidigen.

W ir finden in den Manualen bis weit in die Zeiten zu
rück, namentlich aber in den neuern, den Wunsch ausgesprochen 
nach einer Auseinandersetzung der Rechte der Stadt Veni an 
den Stadtbach, und es ist auffallend, daß sich nur eine 
einzige solche, aber ungenügende vorfindet, nämlich das 
Gutachten, welches Stadt-Lehencommissär Meßmer auf Ver
langen des Stadtraths unterm 20. Hornung 1820 unter dem 
Titel ausgearbeitet hat: „Der Stadtbach und die Rechte der 
Stadt Bern auf das Wasser ini Wangenthal." Der Grund 
dieses Mangels liegt ohne Zweifel in der Schwierigkeit aus 
dem einestheils höchst ungenügenden, ändern Theils in einzel
nen Punkten massenhaften Stoffe ein logisches Ganzes heraus
zuschaffen. So lange die Stadt Bern zugleich Landesregie
rung war, und als solche sowohl die Staätsinteressen als die
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Justiz verwaltete, war das Bedürstuß einer klaren Auseinan
dersetzung der Rechtsverhältnisse des Stadtbaches, welcher zu 
dieser Zeit nicht bloß ein municipales, sondern geradezu ein 
staatliches Institut war, nicht vorhanden. Wurden die Rechte 
dieses wichtigen, mit dem Wohl und Wehe der souveränen 
Hauptstadt innig verbundenen baulichen Werkes von irgend 
jemanden verletzt, so war die Repression leicht. Die Stadt, 
Regent, Richter und Verletzter in einer Person, entschied und 
exequirte den Entscheid, und die Sonderinleressen der Einzelnen 
verloren gegenüber den Interessen und Rechten des Gemeinwesens 
auf ganz natürliche Weise. Bei der damaligen Allmacht des 
Staates beugten sich überhaupt diese Sonderinteressen der Ge- 
sanuntheit in allen Dingen. Die scharf formelle Berücksichti
gung der Privatrechte, dem Staatsrechte gegenüber, ist, bei uus 
Wenigstens, erst ein Produkt der Neuzeit. Ich bin weitentfernt 
damit zu sagen, daß die Entscheide der frühern Behörden in 
Sachen des Stadtbaches materiell nicht in allen Theilen ge
gründet gewesen seien, so wenig die damalige Form des Ent- 
scheidens mit nnsern gegenwärtigen Begriffen übereinstimmt; 
obschon auch gegenwärtig manches, namentlich die Administra- 
tivjustiz in Streitigkeiten über öffentliche Leistungen, an jene 
Zeiten und Formen erinnert. Die Interessen der Stadt Bern 
in Hinsicht auf den Stadtbach stimmten von Anfang an auf 
merkwürdige Weise mit denen der Anwohner desselben bis zu 
seinen Ursprüngen überein. Es entstand der Stadtbach näm
lich wesentlich durch Entsumpfung der Mööser in der unmittel
baren Umgebung der Stadt, zu Vümplitz, im Wangenthal und 
zu Bottigen. Durch diese Entsumpfnngsarbeilen entstanden 
die schönen Matten und Felder, welche nun diese Gegenden 
auszeichnen. Die Arbeiten der Stadt, um dem Stadtbach 
Wasser zu gewinnen, begründeten oder vermehrten demnach den 
Werth der umliegenden Grundstücke. Es ist daher natürlich 
und fließt aus den einfachsten Rechtsbegriffen, daß die im all- 
seitigen Interesse und auf ihre Kosten geschehene Arbeit auf 
alle Zeiten der Stadt die Vortheile zusichern, welche sie durch 
dieselbe bezweckte. Allein der Eigenthümer des Grundstückes



vergaß im Lauf der. Zeit diese Entstehung seities ReichthiinM 
Nach Jahrhunderten nahm er den Bestand desselben/wie wenn 
-er ursprünglich schon so gewesen wäre, und suchte zum 
Nachtheil der S tadt, der Urheberin desselben, sich -die Vor
theile des Baches und seiner Quellen zuzuwenden. WenN 
dann aber die Stadt ihre wohlerworbenen Vortheile/ ihre 
Nechte wahrte, so that sie was ihres Amtes war, und der 
Unterliegende konnte weder formell, denn die Ausübung ddr 
daherigen Justiz durch die Behörden der betheiligten Stadt 
selbst war gesetzlich, noch materiell sich im Ernste beklagen. 
Und wenn ich oben hervorhob, daß eben diese eigenthümliche 
staatsrechtliche Organisation, welche sechshundert Jahre un
unterbrochen dauerte, eine Sammlung und klare logische Aus
einandersetzung der Rechte der Stadt auf den Stadtbach über- 
flüsiig machte, so bin ich weit entfernt zu sagen, daß diese 
Rechte usurpirt gewesen seien.

Aber dieses Alles hörte mit dem Jahre 1798 auf. Die 
Stadt Bern verlor ihre Souveränitätsrechte und wurde zum 
Mnnicipium; der Stadtbach wurde von einer staatlichen, all
gemeinen, eine besondere, eine municipale Anstalt, und die. 
Entscheidung über die streitigen Rechte desselben ging in die 
Hände der von den städtischen Behörden getrennten Justiz 
über. Nach und nach wurde die Rechtsprechung formeller. Die 
Notorietät genügte nicht mehr zum Beweise, man verlangte 
Urkunden, Z  ugen u. dgl. und die Schwierigkeit, solche aufzu
treiben, wuchs mit der Zeit. Die mangelhafte Aufzeichnung 
der Rechte, das Fehlen besonderer Verträge, deren Abschließung 
und Eintragung in die öffentlichen Bücher man als unnöthig 
betrachtete, und infolge dessen der Mangel an Beweismitteln 
machte sich wiederholt fühlbar. Die Sammlung alle- dessen, 
was auf den Stadtbach sich bezieht, wurde zum Bedürsniß und 
wird es immermehr. Bisher half noch eine gewisse Tradition 
aus, welche die meisten Eigenthümer der umliegenden Grund
stücke die Rechte der Stadt beobachten lehrte und, ich spreche 
es mit voller Anerkennung aus, die Sonderintereffen haben 
sich den Interessen des bernischen Gemeinwesens bisher weit



mehr untergeordnet, als unter solchen Umständen erwartet- 
werden durfte. Aber es wird auch in dieser Beziehung immer- 
schlimmer. Die Tradition der Rechte der Stadt verschwüdet 
alsgemach, und der Eigennutz tritt immer mehr hervor; die 
Behörden der Stadt thun daher wohl, wo es nur immer mög« 
lich ist, die Rechte derselben verbalisiren zu lassen. Nur was 
man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost — der Nachwelt 
übertragen.

Bei Gelegenheit eines gegen die Gemeinde Bern ange-̂  
hobenen Rechtsstreite fand ich mich im Falle, die Geschichte 
und die Rechte des Stadtbaches einer einläßlichen Prüfung- 
zu unterwerfen. Der Stoff wuchs aber unter meiner Hand. 
Es kam mir vor, es müsse im Interesse der Gemeinde liegen, 
noch -weiter zu gehen, als gerade der genannte Rechtsfall es 
erforderte, und das eingesehene Material auch für zukünftige 
Fälle zu sammeln. Ich trennte daher von dem für diesen 
Rechtsfall nothwendig gewordenen Gutachten die allgemeinere 
Darstellung der Rechtsverhältnisse des Stadtbaches ab und 
erhob sie auch in der Form zu einer selbstständigen Arbeit. 
Leider I fehlt die systematische Sichtung des Stoffes, wozu mir 
die Zeit mangelt. Gar Manches nehme ich als bloße Notiz 
auf, fast nur in chronologischer Reihenfolge. Ich thue es,- 
um einem Nachfolger das Nachschlagen der Manuale zu er
leichtern und durch Hervorhebung der Thatsache auf dieselbe- 
aufmerksam zu machen, damit sie in einem gegebenen Falle- 
benutzt werden könne. Dieser Zweck rechtfertigt auch die Aus
führlichkeit. Ich glaube nicht, daß mir Vieles entgangen sei» 
werde. Die Jnstruktionenbücher und Manuale des Bauamtes 
und der Baukommission habe ich alle persönlich durchforscht, 
die Rathsmanuale im Staatsarchiv jedoch nur soweit, als ich 
durch Herrn Staatsschreiber von Stürler, der in den Register» 
die bezüglichen Erlasse nachschlagen ließ, darauf aufrnerksa« 
gemacht wurde.



§. 2. Aelteste Uachrichten.

Der Stadtbach ist ein uraltes Werk, desien Entstehung 
Dis zum Zeitpunkt der Erbauung der Stadt hinaufreicht und 
Dicht mit Genauigkeit nachgewiesen werden kann. Die ältesten 
Urkunden, welche sich auf den Stadtbach beziehen, sind

1) Eine Urkunde von 1249, in welcher Marcuard von 
Rotenburg, Procurator von Burgund, Zürich und Schaffhausen, 
und Schultheiß, die Zwölf, die fünfzig und die gesammte Bürger
schaft von Bern bezeugen, daß, wie jedermann bekannt und 
wie dies auch späterhin (post uaoäo) vor dem Kaiser Fried
rich und dem König Heinrich, seinem Sohne, durch unverwerf
liche Zeugen erwiesen worden sei, Jmmo von Tentenberg in 
«igenen großen Kosten und mit Bewilligung und Bestätigung 
des Herzogs Berchtold von Zähringen das Lehen der Mühlen  
in Bern errichtet habe, daß dieses Lehen von seinem Sohn 
Andreas an seine Mutter J tta  , seine Frau Bertha und seine 
Söhne Johannes und Eberhard gefallen sei, und daß die Ge
meinde von Bern sie bei diesem Besitz schützen wolle. (W ir  
heben die Worte besonders heraus: tooäuiri inoloiräinLruiir 
in, Lerne, ĉ uss Huoänin re^untur rivo ilnäen» transeunte).

2) Eine Urkunde vom August1269,(oder20. J u l i u s ? )  
durch welche den Dominikanern zu Erbauung eines Klosters 
«in Platz (areg) auf dem nördlichen gegen die Aare liegenden 
Hügel (Halde), außerhalb der Stadt, (welche damals- bis zum 
Zeitglockenthurm reichte) nebst der ganzen, unten zwischen die
sem Hügel und dem Flusse liegenden Ebene (Ecken), von dem 
W all der Stadt bis zum W all der Vorstadt, mit allen daselbst 
befindlichen Quellen geschenkt und überdieß der Gebrauch des 
über diesen Platz f l ießenden Baches, Ändern ohne Scha
den, gestattet worden find. (Olivum totum aä aczuiloirsna 
«xtra oivitatoirr versus üuviuru ^rariin , eum plarutis tot» 
«ita iulerius iutor elivum eunäeirr et lluviur», a vallo 
civitatis usgue aä vallurn suburdis ouirr omiribus toutidutz 
ib i existeutidus. — Item  rivurn iiuentern per ssspe äietaiL



»rsam xrgZllowinLtis fraetibus ooillMMieavilllus aä utem- 
äeiL sieut eis ^laeuerit siue äetrimeoto eivitaiis).

3) Eine Urkunde von Dienstag vop dein Pa lm tag  
1273, in welcher Bertha von Tentenberg mit Händen ihres 
Bruders Buwlin (Lurvelinus) zu Gunsten des deutschen Hau
ses Köniz gegen Empfang von 10 Pfd. allem Nutzen entsagte, 
welchen ihr Sohn Johannes auf der^Mühle genannt S t e t t -  
y lüh le  (Ltotmuli) neben dem Haus Conrad Hurters gelegen, 
auf ihre Lebenszeit angewiesen hatte.

4) Eine Urkunde vom nämlichen Tage, in welcher 
Volpert, Leutpn'ester, und Konrad von Fischerbach, Komthur, 
zu Köniz, Namens deS Hauses Köniz diese nämliche Mühle, 
genannt „Stettmühli" (L tstiirM ) neben dem Haus Konrad 
Hurters, an Hugo Buwlin, Burger zu Bern, Bertha seine 
Ehefrau, seine Söhne und Töchter und all chre Erben mit 
allem Reckt, welches die ändern untenher an dem durch 
d is S t a d t  f l ießenden Bach (in rizm — eigentlich riva) 
gelegenen Muhle» haben, verliehen, wovon sie dem Hause 
Köniz jährlich 2 Pfd. Wachs geben sollten. (6uiu vurui guro, 
«zuss alia raoloiräina ad iukoriore parto dujus situ liadeir^ 
in  rips, guss p s r c i v i t a t s i n  t r a n s t l u i t  all eaäoin.

5) Ei»? Urkunde vom vier t  en W erktag nach dem 
ersten S onn tag  nach Ostern 1273, laut welcher die näm
lichen Volpert und Konrad von Fischerbach den genannten Jo
hann vom Tentenberg, der ihnen seine, vom Reich zu Lehen 
erhaltenen Mühlen in Bern abgetreten hatte, zum Bruder des 
Deutschen Ordens ausnahmen.

6) Eine Urkunde vom 6. Jenner 1277, in welcher 
Ulrich von Bubenberg dem Bruder Ulrich von Klingen, Eomptur 
(Landmeister) des deutschen Ordens im Elsaß und Burgund, 
und dem Brudev Konrad / Comptur in 'Köniz', um  105 Pfd, 
die Mühlenl welche der Orden ihm früher verkauft hatte, 
m it dem Lauf des Baches zurückverkaufte, der durch 
die S t a d t  f l i e ß t ;  welche M ü h te n  auf  dem Hügels 
im unte r t t  Th e i le  der S t a d t  l iegen.  HXoveriut czurxL



VZ0 DIricvs Zs Lubevi>vrZ revvllZiäi trs-tri V lriso äs 
6!iIir>Aell et ü a iri 6rivrsZo — eurs w eLtu  r i v i  c^ui 
D e ro en se in  t r s o s k lu i t  e iv its te in ,  ea wvlenäin»,— 
ĉ uW in^nant wolenäin» situ sunt in elivo alr interiori xts 
Lerne. Die Ausleger stritten: ob ,x te " xarts oder xonls 
heißen soll — in untern Th eile oder bei der untern Brücke 
zu Bern. Das erstere hat die Vermuthung für sich, weil die 
Abkürzung x n ts  für xvntv gebräuchlich und cs natürlicher 
war zu sagen: auf dem Hügel  in der untern Stadt, als auf 
dem Hügel bei der Brücke. Uebrigens mag man die Abkür
zung auslegen wie man w ill, es können nie die Mühlen an 
der Aare gemeint sein, welche nicht auf einem oüvum gele
gen sind.

7) Eine in deutscher Sprache geschriebene Urkunde vom 
22. Jenner  1277, in welcher dann der Comptur Konrad von 
Fischerkach um 92 Dark Silber die S te t tm ü h le  u n d  
vier andere M ü h le n  w e i te r  h inab an der n ä m l i 
che » H a lde n  gelegen bis an die Aare, die der durch 
die S ta d t  Bern f l ießende Bach t r e ib t ,  („die stett mul 
„in der stat ze Bern vnd vier ander Mülinen von dez hm 
„abe au derselben Halten miß an die Aar, die der Bach, der 
„durt die stat von Bern flüsset, tribet,") an Hugo Buwlin, 
Bertha seine Frau, Peter von Freiburg und Bertha seine Frau, 
verkaufte und verlieh, „allen vieren unverschiedlich mit allem 
„Recht/welches sie von Jmmo von Tentenberg und seinen 
„Kindern haben, wovon sie 4 Pfd. Wachs jährlichen Zins 
„ansrichten sollen."

Noch ist zu bemerken, daß die Urkunde vom 6. Jenner 
1277 (Nr. 7) mit derjenigen von 1249 (Nr. 1) zusammenge
heftet sich befindet und die Ueberschrift trägt: „von etlich 
„ M ü l i n e n ,  so der Stadtbach getrieben und so jetzt 
„abgegangen sind; ist nnnüß."



§. 3. /olgero»ge» aus den ältesten Nachrichten. Lulstehnng «nd Leitnag 
j, -es Daches. Von -e» Mühlen.

Aus den in 2 angeführten Urkunden ergibt sich folgen
des:

1) Tie Mühlen, welche Jmmo von Tentenberg errichtete, 
sind nicht die Mühlen an der Aare (an der Matte), sondern 
sie befanden sich an dem nördlichen Abhange (der Halde) des 
Hügels, auf welchem die Stadt liegt. Und zwar lagen sie 
an verschiedenen Stellen. Die obern oder die S te t tm ü h -  
len befanden sich vermnthlich, wo noch fetzt eine Spur dieses 
Namens sich sindet, nämlich in der Nähe des S te t tb run nens .  
Die Einsenkung, welche sich an dieser Stelle befunden haben mag, 
ist infolge späterer Schnttanhänfung ausgefüllt worden. Die 
»intern Mühlen waren ohne Zweifel die nämlichen, welche 
noch jetzt existiren, nämlich die Schutzmühlen, obschon dieser 
Name sich nicht in den Urkunden vorfindet *).

2) Um diese Mühlen zu treiben, mußte ein Bach sein, 
Welcher oben in die Stadt und über den ganzen Hügel, auf 
welchem sie sich befindet, geführt wurde. Wenn schon nach 
Ducaiige's Glossarium des mittelalterlichen Lateins riva (oder 
rivus) sorvohl Fluß als Bach bedeutet, wenn folglich die Worte 
in der Urkunde von 1249: ĉ nss (rnolinönäa) reAuntur rivo 
idiäein (Lornv) iranseuiws ebensowohl heißen können: die 
Mühlen, welche durch den bei Bern vorbeifließenden Fluß 
als: die Mühlen, welche durch den durch Bern fließenden 
Bach getrieben werden; so kann es doch keinein Zweifel unter
liegen, daß dieses Wort in den angeführten Urkunden einen

*) Schutz-Mühlen kommt von dem bernischen Worte „Schutz" 
für „Schuß" her und paßt auf die Lage, wo die Mühlen sich befanden 
und noch befinden, indem der Bach daselbst die steile Halde Hinunter
schi eßt. Die Schutzmühlen scheinen im Verlauf der Zeit als Mühlen, 
eingegangen zu sein. Im  Jahre 1629 verkauften Schultheiß und Rath 
dem Venner Bickhard eine Hammerschmiede unten am Schutz. Die
selbe wurde später wieder zu einer Mühle umgescbaffen; denn die jetzige 
Schutzmühle stützt ihre Rechte auf den Kauf von 1629.



Bach bezeichnet. DerStadiüach, wie wir denselben heißen wollen, 
«bschon erdiesenNamen damals noch nicht trug, floß auf der nörd
lichen Seite des Hügels längs des Abhanges oder der Halde 
hin beim Dominikanerkloster (der heutigen französischen Kirche 
oder der Kaserne) vorbei, die Metzgergasse hinunter zu den 
Stettmühlen und dann von da, ganz oder zum Theil längs 
der Halde bis zu den Schutzmühlen. Vermuthlich war die 
Schwierigkeit, für die Schutzmühlen hinreichendes Wasser zu 
bekommen, ein Grund, daß die Stettmühlen schon frühe ein
gegangen sind, indem die Eigenthümer aller dieser Mühlen, 
welche nach der Urkunde vom 22. Jenner 1277 den Rechts
nachfolgern des Jmmo von Tentenberg gemeinschaftlich und 
unvertheilt (unverschiedlich) zustandeu, vorgezogen haben mögen, 
die Stettmühle, welche also nur eine wäre, zum Vortheil der 
„vier ander» Mühlen" eingehen zu lassen. (Doch existirte die 
Stettmühle noch 1312 laut einer Urkunde aus diesem Jahre, 
welche dieselbe bei dem neuen S p i t a l  aufführt*).

3) Wo der Bach herkam, und ob er ursprünglich natür
lichen Laufes über den Hügel hinabfloß, ergiebt sich aus den 
Urkunden nicht. Allein die topographische Lage der Stadt 
macht es jedenfalls nicht wahrscheinlich, daß derselbe ohne 
künstliche Nachhülfe diesen weiten Weg genommen habe Wenn 
auch irgend ein Bach semen natürlichen Abfluß gegen die 
Stadt genommen hatte, so mußte er sich, bevor er die Stett- 
und Schutzmühlen erreichte, in irgend einen, der damals existi- 
renden Tobeln (bei dem Gerberngraben oder dem untern Gra
ben) sich verlieren und der Aare zufließen. Die Sage, daß 
die Gewässer, wenigstens theilweise, aus den Weiern des obern 
Hollenden- oder Holligenbezirks, welche sich in der thalförmigen 
Vertiefung des Ladenwand- und des Weiermannshausgutes 
befanden, in die Stadt geleitet worden, ist daher sehr glaub
lich, obschon nunmehr die wesentlichste Quelle, welche dieselben

Vielleicht, ist die Stettmühle erst eingezänge» als die Münze neben 
dem Rathhaus errichtet wurde, welcher zum Treibe» der Maschinen W as
ser aus dem Stadtbach zugeleitet wurde.



dam als gebildet haben m u ß, gemeinschaftlich m it dem soge- 
heissenen „warmen Bächlein" nicht mehr in den Stadtbach, 
sondern, nachdem es d as Wasserrad des Brunnem M aschinen- 
hauses getrieben h a t, ' in den Sulgenbach fließt. Bekanntlich  
hat sich die Oberfläche des S ta d tb o d en s namentlich infolge  
der vielen Feuersbrünste im V erlauf der Z eiten  bedeutend 
erhöht, und ebenso ist der Bach sehr erhöht w orden, w a s  na
mentlich bei den Häusern „am Stadtbach" leicht sichtbar ifl^ 
B e i den dortigen Bahnhofbauten fand man S p u ren  des alten  
B achbettes 4  Schuh unter dem jetzigen. Ferner w ar es nicht 
schwer, das Wasser in dem W eier so aufzustauen, daß der Ab
fluß die nöthige Höhe erreichte, um den erforderlichen Fall b is  
in  die S ta d t  zu finden. Bekanntlich lag in frühern Z eiten  
der Bach daselbst bedeutend tiefer ( S .  K. 1 0 .)  M a n  könnte 
auch gegenwärtig durch Dam m arkeiten am A usgange d es  
Thälchens bei der Freibnrgerstraße d as W asser so anflauen, 
daß der W eier fast die H öhe des jetzigen Bachbettes erreichen 
w ürde.

4 )  W er die E inleitung des B aches in die S ta d t  besorgte, 
ist ebenfalls nicht ausgem ittelt. D a ß  Jm m o von Tentenberg  
selbst d ies gethan habe, schließt d ie S a g e  w ohl nur aus der 
Angabe der Urkunde von 1 2 4 9 , daß er „m it eigenen großen 
Kosten die M üh len  in B ern  errichtet habe." Allein schon die  
Errich:u»g der M ü h len  selbst, ohne die E inleitung des Baches, 
w ar kostspielig genug. D ie  V ortheile , welche der Bach der 
S t a d t  selbst brachte, namentlich in B etreff der Peinlichkeit, 
lassen annehmen, daß d as städtische Gemeinwesen selbst bei der 
E inleitung desselben sich wenigstens b etheiligte, und die An
stellung eines „W eierm annes," der die Aufsicht über die W eier  
fü h rte , zu welchen auch noch der große W eier beim H olligen- 
schloß gehörte, der w eit gegen die a lte Reitschule hinanfreichte 
und erst am Ende des 1 7 . oder im Anfänge des 1 8 . J a h r 
hunderts ausgetrocknet w urde, scheint eher auf eine städtische 
B eam tu n g  hinzuweisen. V on  einem solchen „W eiermanne"  
(übrigens ein Nam e, der sich noch zur S tu n d e  unter den bür
gerlichen Geschlechtern befindet), hat w ohl das „W eierm anns-



Haus" seinen Nam en erhalten . D a ß  die städtische Behörde str 
der Urkunde vom August 1269 zu G u n s te n ,der Dom inikaner 
über den Bach verfügte, beweist übrigens^ daß derselbe schon 
frühe unter städtischer Aufsicht und V erw altung stand.

L) M a n  h a t au s  der Urkunde von 1249 herleiten wollen, 
schon vor der E rbauung der S t a d t  sei der Bach auf die M ü h 
len geleitet und seien dieselben errichtet worden. M a n  schloß 
d as d a rau s , daß es in dieser Urkunde heiß t: Jm m o von Ten- 
tenberg habe dieses Lehen m it Bewilligung des Herzogs von 
Z ähringen  errichtet und es sei dasselbe von ihm gesetzlich be
stätig t worden, w as s p ä t e r  (p o s t  w o ä o ) v o r  dem  K a i s e r  
F r i e d r i c h  u n d  d e m  K ö n i g  H e i n r i c h ,  s e i n e m  S o h n e ,  
e r w i e s e n  w o r d e n  se i. Allein B erchto ldV .H erzog von Zähx 
ringen erbaute ja  die S ta d t  um das J a h r  1 1 9 1 , welche bis 
zu seinem 1213 erfolgten Tode ihm angehörte und erst dann 
an  das Reich fiel. E s  erscheint sich'vielurehr von selbst zu 
verstehen, daß unter dem ö .  i llu s tr i  äuoo  2ssriirAiss ooirseir- 
U su to  ao leg itim e  ooirllrm airto  gerade der E rbauer von B ern  
gemeint sei. Ferner regierte der Kaiser Friedrich I I .  von 
1215 1250, und in das J a h r  1235 fällt die Absetzung seines 
S o h n e s  Heinrich V I I ,  welcher sich zum Gegenkönig aufgewor
fen ha tte . W enn daher die M ühlen  und der Bach auch noch 
so frühe errichtet worden sein mögen, so ist deßhalb doch gar 
kein geschichtlicher G rund  ersichtlich, warum  dies v o r  1181 
geschehen sein sollte. E s  scheint w ohl natürlicher anzunehmen, 
der Bach sei, wenn auch nicht lange nach E rbauung der S ta d t ,  
oder wenn m an lieber w ill, während der wohl mehrere J a h re  
andauernden Erbauung errichtet worden. Auch T illier nim m t 
a n :  Jm m o von Tenttznberg habe noch zu Derchtolds V. Z e it  auf 
rigene Kosten an dom durch B ern  fließenden Bache die M ü h 
len gebaut, welche a ls  Noichsmannlehen an 'se ine  Nachkomme« 
und daun an das H ans Bubenberg gekommen s in d '(T h e il I .  
Buch I I .  C ap. 5 .)



? .  4 .  Fernere Nachrichten. Der Ltadtbach ist ei» öffentliches W erk  
»nd Cigenthnm der Ltadl. Wangenthalbach. Die Gerichtsbarkeit über 

ben Vach steht dem Danherrn zu.

D ie  erste fernere urkundliche Nachricht über den S ta d t 
bach findet sich im J a h r  1314 . S chu lthe iß , der R ath , die 
Z w eihundert und die Gemeinde verordneten nämlich: „ D a  
„unser Vach, der uns großes G u t ha t gekostet, zu allen Z eiten  
„ a ls  unrein und so unstetig w a r , und auch w ir vernommen 
„Hein, daß das Handwerk (der G erber) in ändern guten S te tte n  
„gesundert ist, so Hein w ir —  geordnet und ufgesetzet, —  zu 
„dem ersten: daß kein Ledergerwer keinen T ro g , keine B ü t t i ,  
„noch keinen Stoch zu gerwen haben soll in dem Huse, noch 
„v o r den T ü ren , noch bei dem Bache, wond nid (un terhalb) 
„der niedern Schale und obnen n it a ls  unser S ta ttbach  in g a t. 
„W eler aber der G erw ern  dies O rdnung  und dies Satzung 
„ n it stet wollte Han, der sol varen einen M onad  von unser 
„ S t a t t  und 3 P fd . zu E inunge geben, e (ehe) herwieder in- 
„kum et"*). — (D ie  untere S chaa l befand sich dam als oberhalb 
des Kaufleutengäßleins, die obere nächst dem Zeitglockenthnrm, 
w o jetzt die Pfisternzunft ist). E in  J a h r  später, 1315, erließen 
Schultheiß ,, R a th  und die Gemeinde eine V erordnung, welche 
die Ableitung von, Wasser au s dem S tad tbach  m it B ußen be
d roh t. W enn es daher auch zweifelhaft w äre , ob der S ta d t 
bach in seinem Entstehen das W erk eines P riv a ten  oder der 
S t a d t  selbst gewesen sei, so ist es doch unzweifelhaft, daß 
nicht lange nachher derselbe der S t a d t  gehörte und von ihr 
unterhalten  und vergrößert wurde. D a ra u f  w eist schon die 
angeführte S te lle  in der Urkunde voin August 1269 hin, noch 
deutlicher spricht obige Verordnung von 1314 , in welcher der 
S tad tbach  „unser  B a c h , d e r  u n s  g r o ß  G u t  g e k o s t e t / k  
genannt w ird.

E ine Verordnung vom 9. M ärz  1403 setzt fest: „ D aß  der

*) Nicht lange nachher (1326) w urden die G erber in  den G erbern- 
grabenverw iesen.



„W eg  nebent Unserm S tad tb ach  uf die langen S i te n  wider die- 
„ G ä rte n , a ls  man un ter die Reben zu dem Holligen Chrütz, 
„g a t, zwischen dem Z n n  und dem B o rd  des B achs durch, uf 
„8 . Burgerschu w it sin so ll." — E ine fernere V erordnung vom 
2 4 . J u n i  1 4 0 3 , welche die Reinlichhaltung des S tad tb ach s  
zum Zwecke hat, bestimmt: „ A ls  auch unser S ta ttb ach , so die 
„ M ä ritg a ß  ab durch unser Fleischalen geht, dick und vil en t- 
„ rein ig t w ird, da haben w ir gesetzet, daß niemand von dieshnr. 
„ in  denselben U nfern S ta ttb a c h , wenn die G logg nach M it»  
„ tagen  drei schlacht, kein unsnber D in g  darin  schütten noich 
„nützit darin  wüschen soll. W er aber das te te , den sollen, 
„die Vennerweibel, die d as  sechen, zu S tu n d  pfenden on G n a k  
„und  ihnen ziechen 3 Schilling  S tä b le r ,  —  es syn H erren , 
„F ro w en , Ju ng frow en  oder Knecht. Dasselb sollet sie anch 
„ tu n  dem, w eler vor dem O b ern  T o r ütz (e tw as) darin  schütte 
„oder Wäsche. D arz n  weler Hubschmit P f ä r i t  bi dem obge- 
„nann ten  Bach ließe, alsnach das B lu t  darin  ru n ; oder 
„w eler Scherer sin Laßbeki oder Laßbächer vor dem benannten 
„ Z i l  darin  schütte oder wüsche, oder Wesch (Abwasser) T a g s  
„oder N achts darin  schütte: die alle sollen die V ennersw eibel oder 
„andere W eibel, die d as  sechen oder denen es geoffenbart 
„w urd, fürderlich pfänden und on G nad  3 S h illin g  von ihnen 
„ziehen. Und sollent die Vennerweibel sw eren, haruff sun- 
„derlich zu gan und zu w arten  und allermeist an  den S am stagen ."

Alle diese V erordnungen befinden sich in  dem S a t z u n g »  
buch.

W a n n , ob bereits in früherer oder erst in  späterer Z eit, am: 
E nde des dreizehnten oder im Anfänge des vierzehnten Ja h rh u n 
derts , das im W angen thal entspringende W asser gesammelt und in  
den S tad tbach  geleitet worden sei, ist nicht auszm nitteln» 
O ffen bar w ar diese A rbeit der Gegend selbst, wo d a s  W asser 
genommen w urde, eine äußerst vortheilhafte. D e r  Grabung., 
eines A bzugskanals durch das W ang en thal und der dadurch 
bewerkstelligten Entsum pfung der M oosgegend oberhalb des 
D o rfe s  Bümplitz (die Entsum pfung der M oosgegenden u n ter-



halb  mochte schon frühe stattgefiinden h a b en ), verdankt d a s  
ganze T h al seine jetzigen schöllen W iesen.

D ie  erste S p n r^  daß der S tad tbach  bis in 's  W angenthal 
reicht, findet sich in einem M archverbtrl von 1544 nnd der 
Bachmeisterinstrnktion, welche im B auam turbar von 1560, S e ite . 
16 und 17b  und im U rbat von 1675 1. Theil, S .  53 und 54  
eingetragen sind. D a s  M archverbal la u te t : „S tad tbach  M a r c h .  
„ D ie  M arch des S t a t t b a c h s  by O b e r w a n g e n  ist also; 
„Auf der Z elgz oberhalb dem D o rf  O berw angen staud 
„(stehen) die M a rc h  st e i n e  nach einander biß an die Gulitz-, 
„m atten und ist allwegen zwischen zwöyen S te in e n  samt dem 
„Bach vergriffen eilf Wärchschu. Solche M arch ist besche-, 
„chen in B ysyn H r. Jakob W agners, Hattsen B runeggers, beid 
„B nw herren  und Wärchmeisteren der S t a t t  B ern  , auch d e r  
„ N a c h b u r e n  d a s e l b s t  zu O b e r - W a n g e n  am 14. M a y  
„Anno 1544 ."  Angehängt befindet sich die S te lle :  „E s sollend 
„auch alle die B runnen von O berw angen inher, so in den 
„S tad tbach  laufen und dienen mögen, n it abgegrabcn, noch da- 
„m it gewässert werden, sondern jede B runnader soll man lasten 
„richtig in den S tad tbach  laufen wie das von alteroher ge
b ra u c h t. 1544 ."

I n  der B achm eister-Instruktion, vermuthlich von 1558, 
jedoch dam als nnr erneuert*),welche sich ebenfalls in den genann- 
tenB auam tsu rbarien  eingetragen befindet (s. oben), w ird derBach- 
meister angewiesen, „alle J a h re  einmal um S t .  M ichaelistag den 
„ Stad!bach zu räum en, von O berw angen bis zur S ta d t .  E s  
„sollend auch, so heißt es weiter, die B auherren  m it dem Bach- 
„rneister und Werkmeister alle J a h re  einmal vor Herbstzeit den 
„Bach allenthalben selbst besichtigen."

B on dieser Z e it hinweg finden sich verschiedene Urkunden 
vo r, welche gleich wie die so eben angeführten klar beweisen, 
daß der S tad tb ach , w as schon sein Name andeutet, a ls  eine 
städtische Einrichtung m it G rund  und B oden ununterbrochen

*) Herr Stadtlehcncommiffär Meßmer glaubt, sie sei in der Zeit 
zwischen 1440 und 1460 geschrieben worden.



im Besitze und Eigentbum der S t a d t  B ern  verblieb und unter 
der Aufsicht und Verwaltung des B auam tes stand. D a  die 
S t a d t  dam als Seuve ra in  war und die Angelegenheiten des 
K antons wie der S t a d t  ungetrennt von der Regierung besorgt 
wurden, so war der S tad tbach , wiewohl er von Anfang an 
seiner N a  ur nach einen municipalen Charakter ha tte ,  ein 
o b r i g k e i t l i c h e r ,  w a s  er verblieb, bis in Folge der Revo
lution die S t a d t  der S ouvera in i ta t  entkleidet und für ihre 
Muuicipalbedürfmsse ausgestattet wurde, wobei der Stadtbach 
a l s  ein municipales Werk ihr zngeschieden wurde.

Weil der S tadtbach ein obrigkeitlicher war, so ist es na 
türlich, daß sich auch die Gesetzgebung selbst mit demselben 
beschäftigte. D ie  erste' gesetzgeberische Vorschrift ist die oben 
erwähnte Verordnung von 1 315 :  „ W e r  den Bach Nachts oder 
„ T a g s  usser seinen rechten R uns  wiset, der sol der S t a d t  geben 
„1 P fd . zu Einung und dem Schultheiß 10  Sh illing  und dem 
„Bachmeistcr 5 S h i l l in g ."  W ir  finden diese Verordnung in 
dem sogeheißenen S a t z u n g s b u c h .  E s  ist dies eine auf dem 
S taatsarchive  befindliche officielle Sam m lung  stadtrechtlicher 
Ve ordnungen und Bestimmungen, welche die Grundlage der 
spätem Gerichtssatzungen bilden.

D ie  älteste, durch Schultheiß, R a th  und Burger, genannt 
die Z w eihundert ,  selbst am Ostermontag 1539 bestätigte und 
erlafiene S tadtsatzung, die von Nütte'sche, enthält auf S e i te  
I 2 8 a  das  Verbot „ d e n  S t a d t b a c h  a u s  s e i n e m  r e c h t e n  
„ R u n s  zu l e i t e n  bei einer Buße  von einem P fu nd  für die 
„ S t a d t ,  10 Schillingen für den Schultheissen und 5 Schillinge 
„ für den Bachmeister, a ls  o f t  u n d  dick e s  zu  S c h u l d e n  
„ k o m m t . "  W ir  heben nur noch he rvor,  daß sowohl in der 
Verordnung von 1315 a ls  in der Gerichtssatzung von 1538  
ein S t a d t b a c h m e i s t e r  genannt ist, derselbe folglich schon 
vor 1315 existirt haben mußte. ( S .  übrigens die Instruktion 
des Bachmeisters oben.)

D ie  Stadtsatzung von 1615 nahm  das nämliche Verbot 
auf ( S .  51 b ) .  „ W e r  den Stadtbach uß synem rechten R uns  
„w y ß t,  der soll der S t a d t  geben 10  P fd .  zu E in u n g ,  dem



„Schultheiffen 4  P fd .  und dem Bachmeister 1 P fd .  a ls  offt 
„und dick es zu beschulden kommt. E s  möchte aber einer den 
„Bach der gestalt uß synem rechten R uns  wyssen, und damit- 
„söliche Gefärbt bruchen, daß er eine schwerere S t r a f f  darost 
„verdiente, da wollend wir uns Vorbehalten haben, in solchem 
„ Fah l  je nach gestaltsame der Sach zu handeln." Auch in der
selben wird ein B a c h m e i s t e r  genannt ( S .  1 0 7 » .)  *).

D ie  beiden Gerichtssatzungen von 1339 und 1615 haben den 
Charakter bloßer S t a d t  satznngen behalten. I h r e  Anwendung 
auf allgemeine Verhältnisse w ar mehr eine analoge. D a s  
Gesetzbuch von 1761 verallgemeinerte sich und erhielt daher 
den Namen „Gerichtssatzung für den Canton B ern ."  E s  
kommt deßhalb auch nicht mehr der S t a d t b a c h  besonders 
vor, sondern die bezügliche Vorschrift der frühern Stadtsatzungen 
erhielt eine allgemeinere Redaktion. D ie  Satzung 10 S .  538 
sag t:  „ W e r  einen B a c h  zum Nachtheil eines ändern, der das  
„Recht dazu hat, ableitet, der soll, neben Abtrag des Schadens, 
„20 P fd .  Buße geben, so oft a ls  er solches th u t ."  D e r  Nach
satz, betreffend den Vorbehalt einer größer» S t r a fe ,  lautet fast 
wörtlich wie in der Stadtsatzung von 1615.

E s  finden sich auch noch besondere von der obersten Lan- 
desbehördc, (Schultheiß , R ä th  und Burgern) ansgegangenen 
Verordnungen vor,  welche den eigenthümlichen Besitz und die 
Nutzung des Stadtbaches der S t a d t  zu sichern beabsichtigten, 
indem zu allen Zeiten von den Anstößern Eingriffe in die Rechte 
der S t a d t  versucht wurden.

S o  finden wir schon eine Verordnung vom 9. J u l i  1565, 
daß der S tadtbach nicht zur Wässerung der M a t te n  g eb ra u ch t  
werden solle. Ferner eine Verordnung vom 20. J u n i  1594s 
welche sehr strenge Vorschriften, betreffend die B runnen und 
den S tadtbach, enthält. (Instructionen sür das V anam t B d .  I .

*) D ie  Gerichtssatzung von 1615 (gleichwie die von Nütte'sche) ent
hä lt eine M enge von stadcholizeilichen Bestimm ungen. W ir erwähnen  
noch, dah aus S e ite  5 7 »  den Kürschnern geboten w ird, die Felle nicht im  
Stadtbach, sondern an der M atte in der Aare zu schwenken.



S. 23). „Wiewohl Min gnädig Herren gleichwie auch ihre 
„Vorfahren am Regiment allhier ihrer Stadtbrünnen und des 
„Stadtbachs Erhaltung halb gute Satzungen und Ord
nungen gemacht, auch mehrmalen Jnsehens und Verbot gethan, 
„daß niemand dieselben uß ihren Ursprüngen, Brunnadern, 
„Brunnstuben, Dünckeln, Wühren und Fürten abgraben, weder 
„heimlich noch öffentlich verschwellen, vermachen und damit die 
„Güter, Weiden und Matten, dardurch oder nebent denen sie 
„lauffend, wässern noch sonst gebrauchen sollten: alles bei 
„hoher Peen und Straf, so haben doch Ih r Gnaden kurz verschie- 
„nener Tage mit großem Bedauren vernommen, welicher Maßen 
„dieselben ihre Stadtbrunnen abgegraben — und das Waffer von 
„denselben, wie auch von dem Stadtbach, so einer gan- 
„zen Gemeind a l lh ie r  dienlich sein solle, zur Wäffe- 
„rung und sonst gebraucht werde, und man desselben in der Stadt 
„übel mangle und hiemit ein unsauberes Waffer gebrauchen 
„müsse." Es folgt dann eine eindringliche Ermahnung an die 
Fehlbaren, sowie die Erneuerung des Verbotes mit Strafandro
hung. In  einem Appendix steht: Gan Köniz:„Sölich Brunnadern 
„und Ursprüng, so in die Stadt lauffend, deßgleichen diejenigen 
„Brünnen, so von obenthalb derZelgen öonOber-und 
„Niederwangen zu beiden Se i ten  des Stadtbachs 
„in denselben dienen und lauf fen söl l ind .wie dann 
„derselb ußgemarchet, in sölichen ihren Quellen,Ursprün- 
„gen, Brunnadern, Brunnstuben, Dünkeln, Rünsen und Fürten 
„unabgegraben, unzerhauwen und ungeschwellet in irem al ten 
„Wesen zu Nutz und Gebrauch der ganzen Gemeind 
„a l lh ie r  lauf fend verbleiben zu lassen, und den ge
meinen Nutz ihrem besonderbaren fürzusetzen. — In  einem fernem 
Appendix, „denen von Bümplitz: Es sol len auch die von 
„Büm p l iz  kein Wür, weder ober- noch untenthalb ih-  
„rem D o r f ,  in ihren Matten machen, noch m it  dem 
„Stadtbach wässern, noch den Vach ufschwellen m it  
„heimlichen noch öf fentl ichen Gräben oderSchwel- 
„ lenbretter in keinem Weg, sondern den Bach lauf- 
„fen lassen *)." ^

* )  Oberwangen und Niedcrwangen befinden fich in der Gemeinde Könitz;
2



Wie es scheint, wurde diese Verordnung bald vergessen, 
oder wenigstens umgangen. Der Große Rath sah einige Jahre 
später „abermals mit Bedauern, wie etlich den Bach ihres 
„Gefallens Tags oder Nachts, wann sie Gelegenheit verspü
rend, auf ihre Güter brauchend," und erließ deßhalb unterm 
17. September 1606 eine neue Verordnung, worin er ermahnte 
„sich abgrabens, abführens und schwellens des Stadtbachs 
„auf die Güter gänzlich zu müeßigen, sondern denselben in 
„seinem ordentlichen Furt und Gang laufen zu lassen, alles 
„bei zwanzig Pfd. Buß."

Am 12. Dezember 1654 sah sich der Große Rath aufs 
Neue genöthigt, die Verordnungen über „das unleidentliche 
„und sträfliche Abführen des Stadtbachs,  draussen wie in 
„der Stadt selbst" zu erneuern, und weil die kleine Buße nicht 
abschreckte, dieselbe auf 100 Pfd. zu erhöhen. „Alles im 
„Nebrigen, heißt es am Schlüsse, mit dem Anhang der Satzung, 
„nämlich es möchte aber einer den Bach dergestalt aus seinem 
„rechten Runs weisen und damit solche Gfärdt bruchen, daß er 
„eine schwerere Straf darob verdiente, da wollend Ih r  Gna- 
„den Ihnen Vorbehalten hoben, in solchem Fahl nach Gestalt- 
„same der Sach ze handlen; mit Gesinnen hie mit an Uech, 
„Herr Bauwherr, dessen Ambt es obliegt, zur Execution eine 
„ganz ernsthafte und geflissene Ufsicht deswegen zu bestellen, 
„damit die Fehlbaren in verdiente Straf gezogen werden.

Unterm 9. Brachmonat 1722 ließ das Bauamt das Ver
bot von 1654 neu publiciren. Von dahin weg erscheinen keine 
besondere Verordnungen mehr. Die Stadtsatzung genügte 
und Widerhandlungen wurden nach derselben bestraft. W ir 
finden dagegen hin und wieder Weisungen des Raths an das 
Bauamt, nachzuforschen, warum der Bach ausgetrocknet sei und 
ob nicht unerlaubter Weise das Wasser abgeleitet werde? So 
z. B . unterm 19. Ju li 1717 und 9. October 1719.

Auch in den neuesten Zeiten wurde gerichtlich anerkannt, 
daß der Stadtbach das Eigenthum der Stadt sei und zwar
da der Stadtbach, bevor er in den Stadtbezirk eintritt, durch die Ge
meinden Könitz und Bümplitz fließt, so wurde obige Verordnung an jede 
derselben besonders erlassen.



—  Itz —

durch Nrkheil des Obergerichts vom 1 . OctoVer 1840  in Sachen  
des Schußmüllers Aebi und des Finanzdepartements des Kan
to n s , wovon unten noch die Rede sein wird.

D ie  Gerichtsbarkeit über den Stadtbach, namentlich die  
Bestrafung der Frevel, stand dem Bauherrn zu, von diesem 
ging sie beschwerdeweise an das Bauam t und von diesem re
kursweise an den Kleinen Rath, w as schon aus den angeführten 
Verordnungen, noch deutlicher aus den später mitzutheilenden 
„Erkenntnißen" und zuletzt aus einem Entscheide des R aths  
vom  3 . Dezember 1787 hervorgeht, welcher infolge einer R e
klamation des Oberherrn von Bümplitz das Jurisdictionsrecht 
d es Bauherrn auf den Stadtbach, a ls  von den ä l t e s t e n  Z e i 
t e n  h e r  e i n  K l e i n o d  d e r  S t a d t  B e r n ,  vindicirte.

§ . 5 .  Der Aadtbach verdlicb das Cigenthum der Stadt D er«.
D ie  municipale Bedeutung des Stadtbaches lag so deutlich 

zu Tage, daß derselbe im Jah r 1798  der S ta d t  überlassen wurde.
D ie  gleich nach der Revolution eingeführte Gemeindekam-> 

mer übernahm mit der Verwaltung der städtischen Angelegen
heiten namentlich auch die Besorgung alles dessen, w as auf 
den Stadtbach Bezug hatte, und wurde darin von der Ver
waltungskammer des Kantons anerkannt. D a  die B auam ts
fonds von der Kantonsregierung zu Händen genommen w or
den waren, so mußten die Kosten des Unterhaltes des S ta d t
baches von derselben vorgestreckt werden. D ie  V erw altungs
kammer erkannte in einem Schreiben an die Gemeindekammer 
vom 29. S e p t . 1798  das Eigenthumsrecht der S ta d t an den 
Stadtbach vorläufig ausdrücklich an, genehmigte die Ablieferung 
des für die Reparationen erforderlichen G eldes aus der B a u 
amtskasse und verlangte nur, daß die Gemeindekammer zu die
sem Zwecke eine schriftliche E inw illigung, daß das Geld aus  
der genannten Kaffe genommen werde, ausstelle. Am 21. Hor
nung 1803  schloß dann die Verwaltungskammer des Kantons 
mit der Gemeindekammer der S ta d t  B ern ein Verkommniß 
ab, laut welches der letztern die sich auf das Bauwesen bezie
henden mninicipalen Gegenstände, sowie der Bauäm tsfundus



zur Verwaltung und Benutzung überlassen wurden, mit dem 
Vorbehalt, daß über das Eigenthum dadurch nichts entschiede» 
sei. Es sollte der definitiven Ausscheidung nicht vorgegriffen 
werden. Unter Nr. 32 der municipalen Gegenstände wird 
ausdrücklich der Stadtbach aufgeführt. Die Dotations
urkunde vom 20. Herbstmonat 1803 bestätigte endlich der Stadt 
das Eigenthum des Stadtbaches ausdrücklich, indem sie 
dieselbe für den Unterhalt dieses bedeutenden baulichen Werkes 
aussteuerte. In  der Aufzählung der Municipalbedürfniffe, 
deren Ausgaben auf jährlich Fr. 76,400 (alte Währung) ge
schätzt werden, erscheint unter Nr. 6 auch die Stelle: „Für 
„die Unterhaltung der vielen laufenden Brunnen und für die 
„kostspielige U n te rh a l tu n g  des Stadtbaches, sei- 
„ner unter irdischen Canäle zur Re in igung der 
„Kloaken oder Ehgräben und seiner unen tbeh r l i»  
„chen Schöpfe zur Aufbewahrung der benötbigten 
„ M a te r ia l ie n ;  für die Wiederherstellung und Unterhaltung 
„des Gassenpflasters u. s. w .; für den täglichen Aufwand an 
„Fuhrwerk, sei es für die Unterhaltung der Gebäude und 
„Mauern, sei es für die Zufuhr und Abführung der Materia
lie n  zu den Brnnnenleitungen, dem Gassenpflaster, dem Stadt- 
„bache, für die Besoldungen endlich /»der die Wartgelder der 
„Bauaufseher, der verschiedenen Werkmeister, Vrunnenmeister, 
„Bachm erster und Bannwarte oder Förster: angeschlagen 
„zu einem jährlichen Aufwande von Fr. 20,132 a. W." Zu 
Deckung dieser und anderer Municipalbedürfniffe wurde der 
Stadt unter Anderm der sogeheißene Bauamtfundus, dessen 
jährlicher Ertrag zu Fr. 14,350 a. W. berechnet war und aus 
welchem früher die Kosten der Unterhaltung des Stadtbaches 
genommen wurden, abgetreten.

Der am 14. März und 12. Juni 1804 zwischen den Aus
geschossenen der Kantonsregierung und des Stadtraths von 
Bern über die Vollziehung der der Stadt Bern ertheilten 
Aussteuerungsurkunde abgeschlossene Vergleich bestätigte unter 
V. „das Verkommniß wegen des Bauamtes zwischen der Ver- 
„waltungskammer und der Gemeindskammer vom 4. und?. März



„1803  in allen seinen T heilen , sowie daffelbe auch durch die 
„A ussteuerungsurkunde bekräftigt worden ist, m it der E r lä u te 
r u n g  jedoch, daß der in dem Verkommniß gemachte V orbehalt 
„wegen des E igenthum s des B auam tfonds nunm ehr aufgehoben 
„sein und derselbe der S t a d t  B ern  eigenthümlich und a u s 
schließlich zugehören soll." I n  diesem Vergleiche wurde ferner 
Bestimmt, „daß alle in den Archiven des K antons befindliche, 
„ d as  B auam t betreffende T ite l, D okum ente, U rbarien rc. der 
„ S t a d t  B ern  übergeben werden sollen." E s  bezieht sich diese 
Bestim m ung auf die Vorschrift am Schluffe der Aussteuerungs- 
u rkunde: „D ie  K antonsregierung w ird dafür sorgen, daß alle 
„diejenigen Rechtstitel, Urbarien und andere Dokumente, durch 
„die das Eigenthumsrecht auf die obengenannten Einkünfte, 
„liegenden G ründe, W aldungen , S tif tu n g e n , A nstalten, G e- 
„bäude , Zehnden und Bodenzinsen verbürgt und gesichert ist, 
„dem S ta d tra th  von B ern  so schleunig a ls  möglich und in  
„gehöriger Form  zu Händen kommen und un ter dessen V erw ah
r u n g  gestellt w erden."

Unterm  13. Herbstmonat 1805 bestätigten endlich S c h u lt
heiß und R ath  des K antons und der S ta d t  B e rn  d a s  Fisch- 
eßenrecht im S tad tb ach , „demnach der S ta d tr a th  von B e rn  
„durch glaubw ürdige T ite l d as  alte E igenthum  des Fischetzen- 
„rechts im S tad tbach  bescheinigt hat, welches Recht auch durch 
„die D o ta tio n sac te  noch ferner der S t a d t  B e rn  zugesichert 
„w orden ist."

B is  zum J a h r  1833 w ar die Burgergem einde die O r t s -  
gemeinde der S ta d t  B ern , und besorgte a ls  solche die ge
summte M unicipalverw altung  derselben. Aber selbst nach E in 
fü h ru n g  der Einwohnergemeinde führte die Burgergem einde 
e inen  T heil dieser M unicipalverw altung , namentlich die V er
w altung  des Bauwesens der S ta d t ,  fort b is zum Ausscheidungs- 
Vertrag, welcher zwischen der B u rg e r-  und der E inw ohner
gemeinde von B ern  nnterm  9 . und 11 . H ornung 1852 abge
schlossen und unterm  1 . A pril gleichen J a h re s  vom R egierungs- 
ra th e  genehmigt worden ist. I n  demselben w urden der B u rger
gemeinde nu r diejenigen N ußungs- und S t i f tu n g s g ü te r d e r



Stadt Bern eigenthümlich belassen, welche „zufolge der Aus- 
„steuerungsurkunde der schweizerischen Liquidationscommissio.w 
„vom 20. Sept, 1803 und anderer vorhandener Titel auH^ 
„schließliches B u r g e rg u t  der Stadt Bern im engsten 
„Sinne des Wortes sind;" der Einwohnergemeinde hingegen 
wurde „die Verwaltung des ganzen übr igen Vermögens 
„der S tadtgemeinde von Bern  ohne alle Ausnahme und 
„in  seinem ganzen dermaligen Bestände übertragen." - Unter 
diesemStadtgemeindevermögen wurde ausdrücklich „ I I .  der B au- 
„amtfond, in seinem ganzen dermaligen Bestände, welcher Fond 
„bestimmt ist zu Bestreitung des gesammten öffentlichen Bau
wesens der Stadt und des Baues der Stadtgebäude," ge
nannt. Unter den Bedingungen des Ausscheidungsvertrages 
befindet sich folgende: 3) „Die Einkünfte des ganzen Gemeinde- 
Vermögens, dessen Verwaltung der Einwohnergemeinde über
tragen wird, sollen nach den Bestimmungen der Dotations- 
„acte von 1803 und nach Vorschrift des Gesetzes zu ihren bis
herigen Zwecken verwendet werden."

Im  Bericht des Gemeinderaths an die Einwohnergemeinde 
vom 30. Jenner 1852, mit welchem der Ausscheidungsvertrag 
zur Genehmigung vorgelegt wurde, wurden die leitenden Grund
sätze, welche demselben zu Grunde liegen, folgendermaßen be
zeichnet:

„1) Die Vurgergemeinde von Bern behält ausschließlich 
„nur das entschiedene Nutzungs- und Sliftungsgut der Vurger- 
„schaft von Bern und die Depositokasse. Alles andere Ge  ̂
„meindegut von Bern, ohne einige Ausnahme, wird der Ein- 
„W ohnergemeinde überlassen.

„2) Die Administrations- und Geschäftsausscheidung zwi
schen beiden Gemeinden ist in dem Sinne eine durchaus ge
setzliche und rationelle, daß die ganze Communaladministration 
„im  weitesten Sinne nach Mitgabe der Verfassung und des 
„Gemeindegesetzes vom 20. Dez. 1833 an die Einwohnerge- 
„meinde übergeht."

Infolge des Ausscheidungsvertrags wurde dann dem G§- 
rneinderathe zu Händen der Einwohnergemeinde das ihr zu-



geschiedene Vermögen übergeben und übernahm sie die dam it 
verbundenen Lasten, insbesondere das gesammtstädtische Bauwesen.

Von dahinweg erscheinen die Competenzen beider G e
meinden genau geschieden. D ie  Einwohnergemeinde bildet 
ausschließlich die O rtsgem einde, mit allen m unicipalen .A ttri
butionen.

I n  dem sich auf diese neue S tellung der Einwohnerge
meinde und auf das Gemeindegeseß vom 6. D ez. 1852 grün
denden O rganisationsreglem ente fü r die Einwohnergemeinde 
von B ern, vom 21. Herbstmonat 1853, welches unterm  11. O ct. 
1853 die Sanktion des R egierungsraths erh ielt, wurde auch 
eine B a u -  und S t r a ß e n c o m m i s s i o n  aufgestellt, welche das 
gesammte städtische B au - und S traßenw esen leitet und beauf
sichtigt, für den U nterhalt der Gebäude, der öffentlichen Plätze 
und Prom enaden, der W afferleitungen, B runnen, Schwellen, 
Wasserwerken und Kloaken sorgt, und die von der Gemeinde 
oder dem Gemeinderathe beschloffenen Bauarbeiten und S traß en 
anlagen ausführt. D ie  Bachmeister stehen unter der B aü- 
kommission und dem Bauinspektor.

S o  steht nun das Eigenthum des Stadtbaches der E in
wohnergemeinde a ls  der V ertreterin der S t a d t  B e r n  zu.

§. 6 . Richtung des Daches in der Ztadt.
D er S tadtbach lie f, wie w ir schon oben angegeben haben, 

ursprünglich bei dem Dominikanerkloster (der französischen Kirche) 
vorbei, über den untern G raben *), die Metzgergasse und die alte 
Hormatsgasse hinunter auf die Schutzmühlen. Allein es 
mußte schon frühe eine Theilung des Baches stattgefunden 
und ein Theil durch die M itte  der S ta d t ,  die jetzigen H aupt
gassen, geführt haben, ja  dieser Theil der Hauptbach geworden 
sein, welcher sich dann unten an der H alde bei den Schutz
mühlen m it dem altern  Zweige vereinigte. E s  ergibt sich dieß 
bereits aus der V erordnung von 1 3 1 4 , welche d as Häute-

- )  Natürlich so lange er ein wirklicher Graben, der s. g. T h i e r g a r 
te n ,  war, vermittelst eines Aquäduktes.



schwenken bei der nntern Schaal (oberhalb dem Kaufleuten- 
gäßlein) verbietet. (S . §. 4.)

Der Bach, welcher von Bümplitz herkommend, am Fuße 
des Donnerbühls vorbeifloß, konnte nirgends anderswo in die 
Stadt eintreten, als da wo er noch jetzt eintritt. Höchstens 
mochte, so lange der Spital noch nicht erbaut war, die Rich
tung etwas nördlicher gewesen sein. Schon zur Zeit, als die 
Ringmauer und die Stadtgraben beim Christoffelthurm erbaut 
waren (1342), floß der Stadtbach bei diesem Thore in die 
Stadt und dann in gerader Richtung die Hauptgassen hin
unter. Schon frühe fand die Theilung beim Storchen an der 
Spitalgaffe statt. Eine Ableitung floß und fließt noch jetzt von da 
durch das sogeheißene Doktorgäßlein an die Golattenmattgaffe, 
wo sie sich abermals theilt. Ein kleinerer Theil fließt von da 
gegen das Aarbergerthor (ehemals in den Hirschengraben) der 
andere und größere gegen die Zeughausgasse. Es ergibt sich 
dies aus einer Verordnung vom 31. Juli 1621, nach welcher 
der Stadtbach von der Golattenmattgaffe her neben dem Zeug
haus und der Predigerkirche vorbei durch das Nägelisgäß- 
lein floß, und es wird diese Richtung bestätigt durch eine No
tiz in der Rechnung des Bauherrn Sam. Frisching vom Jahr 
1655, daß „ein Vach durch die Golattenmattgaffe und längs 
dem Todtentanz" eingelegt worden sei. (Unter dem Todten- 
tanz waren die bekannten Frescomalereien Niklaus Manuels 
im Kreuzgange des Dominikanerklosters verstanden.) Nach 
einer fernern Verordnung vom 12. Febr. 1620 lief diese Ab
theilung des Stadtbachs von da(demTodtentanz) die Metzger
gasse hinunter und wurde dann theilweise bei der Münze, 
welche neben dem Rathhaus sich befand, wo jetzt noch die 
Lücke ist *), da sie im Jahr 1787 abbrannte, abgeleitet. Die 
Burger beklagten sich, daß der Münzmeister des Wassers zu
viel in Anspruch, nehme und daffelbe infolge deffen dem städti
schen Nutzen entzogen werde, worauf der Große Rath den 
Münzmeister anwies, den Bach ohne Wissen und Willen des

*) Wo sich jetzt die neue katholische Kirche befindet.



B auherrn  des Nachts nicht zu nehmen und die Känel so zü 
stellen, daß der Bach seinen bisherigen Ablauf nicht verliere 
und namentlich nicht einen solchen durch die H alde hinter dem 
R athhaus hinabnehme.

Von dem ändern Theile, welcher die Hauptgassen Hinunter
stoß, wurde wieder ein Theil in den Gerberngraben geleitet. 
E s  war durch Schultheiß, R ath  und Zweihundert den G er
bern, um sie aus der M itte  der S ta d t  zu entfernen, der südlich 
vom Zeitglockenthurm befindliche S tadtgraben eingeräumt wor
den. I m  J a h r  1326 ertheilte der Große Rath den G erbern, 
„welche auf dem alten S tadtgraben Häuser gemacht," d as  
Recht, aus dem Stadtbach ohne Widerrede so viel Wasser zu 
nehmen a ls  ihnen „m it einem Jß en  und Loch ist ausgeschieden 
worden." I m  J a h r  1716 beklagte man sich über diese Ab
leitung, weil eine große Q uan titä t Wassers dem Stadtbach 
entzogen werde und doch nur zwei Gerber seien. I n  dem 
(w eiter unten zu erwähnenden) Visitationsbericht vom 16. Heu
monat 1716 wird angegeben, daß das ob dem Zeitglockenthurm 
unter dem Brücklein in den Gerberngraben hinabfließende W as
ser beinahe den dritten Theil des Stadtbaches ausmache. Am 
26. Ja n u a r  1717 beschloß der Große Rath die beiden Gerber 
zu „persuadiren" zu suchen, daß sie ihre Gerberei an die M a tte  
verlegen. W as daraus geworden, ist nicht ersichtlich; es scheint 
aber die Gerber haben nicht weichen wollen, weil noch zur 
S tunde  solche im Gerberngraben sich befinden.

D ie  Münze wurde nach dem B rande von 1787 zum Aar- 
zielithor verlegt, wo sie noch ist, und im Gerberngraben eine 
sogenannte Silberstrecke errichtet. D a s  bisherige Gerbernloch- 
wasser genügte nicht, dieses Maschinenwerk zu treiben. D a s  
beim Zeitglockenthurm befindliche Loch, durch welches das 
Wasser in den Gerberngraben abgeleitet wurde, w ar nur 6 Z o ll 
und 7 Linien breit und 3 Zoll und 2^/, Linien hoch. D e r  
Große Rath beschloß am 20. Februar 1788 die Wassermasse, 
welche bis zum Brande zur Münze beim Rathhause verwendet 
wurde und von da die Halde hinabfloß, also den M ühlen 
ebenfalls verloren ging, mit dem Gerberngrabenbach zu ver-



einigen, folglich den Metzgergaßbach um soviel zu vermindern. 
E s  wurde zu diesem Zwecke das Loch im Eisen beim Z eit
glockenthurm durch ein solches ersetzt, welches 1  Schuh breit 
und 4 Z o ll hoch ist. D a s  durch dasselbe fließende W asser 
nim m t noch gegenwärtig seinen Lauf durch den G erberngraben 
au f die Silberstrecke. I n  den Ja h re n  1806 und 1807 wurde 
de r S tadtbach, namentlich in der Gegend des Zeitglockenthurms, 
tiefer gelegt, w as von S e ite  der M ünzbehörden Reklamationen 
zur Folge hatte, indem durch die Tieferlegung das W asser das 
Loch im Eisen nicht mehr recht erreichte. D ie  Vaukommission 
w illigte unterm  27. Je n n e r 1808  ein, daß während der D a u e r 
der Arbeiten in der Silberstrecke, jeweilen über T a g , un ter
halb  des Gerbernlocheiseus ein Block (Laden) in den S ta d t -  
bach gelegt werde um den S tad tbach  aufzustauen und d as 
W asser b is zum Loch zu erhöhen. E in  m it einer durch die 
S tad tp o lize i ausgestellten Ausweiskarte versehener Arbeiter der 
Silberstrecke besorgte das E inlegen des Blockes, so oft die 
Arbeiten in derselben einen größeren Wasserzufluß nöthig mach
ten . D ieses Verkommniß veranlaßte im J a h r  1836 einen 
P rozeß  zwischen H rn . M üllerm eister A ebi, Eigenthüm er der 
Schutzmühle, und dem Finanzdepartem ent des S ta a te s , wovon 
u n ten  die Rede sein w ird.

Schon  im  J a h re  1599 ist von einer Noßschwemme die 
R ede , vermuthlich w ar sie schon dam als da , wo der jetzige 
W yttenbach ist.

A ls Notiz w ird noch erw ähnt, daß unterm  27. A pril 1776 
dem  H errn  S tü r le r  von Köiriz gestattet w urde, das Abwasser 
des S torchenbrunnens in den Hof seines Hauses zu leiten 
u n te r der B ed in g u n g , dasselbe wieder in den S tadtbach zurück- 
zusühren, „A lles auf seine Kosten und so lange es uns gefällt 
« und  w ir ein anderes zu verordnen nicht für gut finden."



§. 7. Der Aachmeisirr. Nachinspeklioncn.

Sä)vn seit frühester Zeit bestand ein Beamter, welcher, 
unter dem Bauherrn stehend, über den Stadtbach die Aufsicht 
führte: der Bachmeister. Demselben wurde eine Instruktion 
ertheilt. Die älteste vorhandene Instruktion ist die bereits 
erwähnte von 1588. Nach derselben soll der Bachmeister alle 
Jahre einmal (um St. Michelstag) den Bach räumen von 
Oberwangen bis in die Stadt. In  einer späteren (im Jn- 
struktionenbuch des Banamtes Bd. IV . S. 29) enthaltenen 
Instruktion des Stadtbachhüters auf dem Lombachthurm, welche 
kein Datum trägt, wird derselbe angewiesen, „auf den Stadt- 
„bach gute Aufsicht zu halten, auch wenn Feuer aufgeht, mit 
„dem Ziegler und den Knechten fleißig dem Stadtbach nach- 
„zugehen, bei Tag und Nacht in dem Distrikt, als vom obern 
„Thor bis zur Mühle von Bümpliß fleißig nachzugehen, falls 
„selbiger an Wasser mindere nachzuforscheu, wo solches her- 
„rühre; dann besonders vigiliren ans diejenigen, so von dem 
„gemeldten Bach nehmen und auf ihre Güter führen, selbige 
„ohne Ansehen der, Person und ohne Verschonen dem Bau- 
„Herrn verleiden rc." ' Es ergibt sich daraus, daß schon damals 
mehrere Bachmeister bestanden; vermuthlich drei: einer für die 
Stadt, der zweite für den Bezirk von da bis zur Mühle von 
Bümplitz, der dritte für den Bezirk von da bis Oberwangen.

In  den frühern Zeiten scheint der Bauherr keinen, zu 
bestimmten Zeiten wiederkehrenden Bericht über den Stadt- 
Lach abgelegt zu haben. Unterm 16. Nov. 1724 wurde er 
angewiesen, dieses alljährlich zu thun und Niemanden ans den 
Brunnen und dem Stadtbach Wasser zu bewilligen, als wer 
von Alters her Konzessionen hat. Doch findet sich ein frühe
rer schriftlicher Visitationsbericht vom 16. Heumonat 1714 vor, 
welcher auch von rechtlicher Bedeutung ist, indem er beweist, 
wie damals die Rechtsverhältnisse. angesehen wurden. Es 
lohnt sich der Mühe, diesen Bericht auszugsweise mitzutheilen:

„Bei Wangen und außenher findet sich nichts, daß das 
„Wasser abgeführt werde. Allein zwischen Nieder- und Ober-



„Wangen wäre nothwendig, den Borden nach das Wasser zu- 
„sammenzugraben und zu acken und allwegen einen Theil sam- 
„m ethaft in den Hauptbach zu führen^ da sonsten in der Hitz 
„und Kälte die kleinen Bächlein austrocknen."

D an n  werden verschiedene M a tten  in O ber- und Nieder
w angen angegeben/ wo mehreres Wasser zu finden wäre, z. B .:

„ S o  ist H ans Zehnder von Niederwangen; der hat einen 
„R ain , so voll M asters ist, welches er auch ausgraben und ver
a b fo lg e n  lasten wollte, wenn ihm ein etwas obenher entsprin- 
„gendes und in die Gassen laufendes B rünnlein  zu seinem 
„Hause zu führen erlaubt w ürde."

„E ine P ro b  dessen ist, daß Bendicht Winzenried, der Kilch- 
„meier, von sich selbst in einem seiner Stücke geacket, da anstatt 
„hievor gar wenig M aster gewesen und vertrocknet, diesmalen 
„ein ziemliches Bächlein herausläuft."

E s  werden ferner die S te llen  bezeichnet, wo der Bach 
reparirt werden sollte, und wo Wasser aus demselben abge
leitet wird.

E s  ergibt sich daraus auch, daß der Stadtbach bei der 
Z iegelhütte vorbeifloß: „ D e r Z ieg le r, unterm  Schein das 
„W asser zum Leim (Lehm) zu gebrauchen, läß t allzuviel aus 
„dem Stadtbach aus und braucht den Ueberfluß zur Wässerung 
„seines H erds." D ie  Ziegelhütte stand da, wo das W eber-G ut 
vor dem obern Thor sich befindet, welches noch jetzt so heißt.

Am 19. J u l i  1753 beschloß der Große R ath  infolge einer 
„von den Brütschen zu Bümplitz bis zum Ursprünge in Schreyers 
„ M a tte n "  vorgenommenen Inspektion des S tadtbaches: es sei 
derselbe, wo er neu eingefaßt werden müffe, nicht mehr m it 
H o lz , sondern von hartem Gestein einzufassen und ebenso die 
Brücklein über die S traß en  aus hartem  S te in  zu erbauen; 
ferner es seien Schalen zu machen. E r  beschloß ferner: es 
leien die G ärtle in , welche zu Betlehem zwischen dem Bache 
und dem Wege errichtet worden seien, abzuschaffen. D ieses 
h a t nicht stattgefunden oder sie sind später wieder errichtet 
worden, denn es bestehen noch zur gegenwärtigen Z e it solche 
G ärtle in  zu Betlehem.



I n  den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
wurde die Anordnung getroffen, daß ein ausführlicher P lan  
über den „äußern Stadtbach," welcher bis zur Gemeindsgrenze 
von Bern geht, ausgenommen werde. Dieser Plan wurde 1731 
durch Johann Ludwig Reinhardt zu Grunde gelegt und trägt 
den Titel: „Plan von dem Stadtbach und allen dazu gehö
renden Quellen und darein fließenden Bächlenen, Brünnen 
„und Ackten, auch in welchen Gütern solche entspringen." D er  
Plan besteht aus f ü n f  Blättern. Erst im Anfänge des 
laufenden Jahrhunderts (1805) wurde auf Anordnung des 
Burgerraths durch Geometer Bollin über den Lauf des Stadt
baches, mit allen Zuflüssen ein neuer und sehr ausführlicher 
Plan ausgenommen, welcher aus sechs Blättern besteht. Das  
sind über den Stadtbach die einzigen Pläne, welche sich in den 
Archiven vorfinden.

§. 8. D ir Rechte der Stadt a«f alle Duellen im Ducllgcbicte de« Stadt-

baches.

Wie ausgedehnt die Rechte der Stadt Bern auf den 
Stadtbach waren, beweist auch der Umstand, daß die Gemein
den Bümpliß und Könitz verpflichtet waren, bei der jährlichen 
Räumung des Baches, soweit er ihre Gemeindsbezirke durchfloß, 
„Gemeinwerk oder Ehrentagwen" zu thun. Es wurde jeweilcn 
einige Tage vor dem angesagten Termine das Aufgebot, stich 
mit tauglicher Mannschaft und dem nöthigen Werkzeug zu die
sen Tagwen einzufinden, unter Androhung einer Buße von 
10 Pfd. für die Saumseligen, in beiden Gemeinden von der 
Kanzel verlesen. Dagegen erhielt die Mannschaft Speise und 
Trank. D ie älteste schriftliche Notiz findet sich im Bauamts
manual Nr. I .  vom 6. Heumonat 1743, in welcher aber dem 
alten Herkommen gerufen wird. Von da hinweg erscheint fast: 
alljährlich in den Bauamtsmanualen der wörtlich gleichlautende 
Beschluß die Ehrentagwnen auszuschreiben, zum letzten M a l  
unterm 24. Juni 1797. Von 1798 hinweg hören infolge der 
Revolution diese Ehrentagwnen auf. Unterm 7. Noveurber



1804 wurde von der städtischen Baukommission beschlossen, den 
äußern Bachaufseher Winzenried zu fragen, was ihm für die 
bevorstehende Räumung des Stadtbachs und der dazu gehö«i 
renden Bächlein zu bewilligen sei? und am 23. gleichen M o
nats wurden ihm dafür 25 Taglöhne zugesprochen. Unterm 
18. September 1805 wird der Bauherr angewiesen, die Räu
mung des Stadtbaches auf bestmögliche Weise, und am 
30. Juni 1809: dieselbe au f Kosten der Baukasse zu 
veranstalten.

Wie sehr die städtischen Behörden daraus sahen, daß dem 
Bach kein Wasser entzogen werde, und darin durch die Justiz 
unterstützt wurden, ergibt sich aus folgenden Urtheilen oder„Er- 
kenntnusseu."

1) Herr Bauherr Steiger hatte auf Befchl MrgnHrn. 
den Räthen diejenigen, welche Abwasser von ihren Brünnen, 
so in den Stadtbach hätte laufen sollen, gefrevelt und zur 
Wässerung gebraucht hatten, bestraft. Seckelmeister Zehnder 
von Oberwangen berief sich auf seine Titel und behauptete, 
er habe zu einer solchen Benützung das Recht, indem

a. in dem Uebergabstitel von 1649 die Clausel stehe: 
das Gut werde übergeben m it Wasser und Wasser tün-  
s-e n, und

t>. das Bauamt seinem Vorbesitzer, Herrn von Büren, 
1745 die Konzession ertheilt habe, das Abwasser des Brunnens 
zu Zeiten, da der Brunnentrog ausgewaschen werde, zum 
Wässern zu gebrauchen.

Ferner berief er sich auf die Billigkeit, weil er wegen der 
HZrunnleitnng viele Kosten gehabt habe.

Seine Entschuldigung wurde aber nicht angenommen. 
Am 5. M ai ^770 erschien Zehnder vor dem Bauamt und ver
langte, daß ihm das Abwasser von seinem Brunnen gestattet 
werde. Es wurde aber erkennt:

„D a MgHrn. das Recht zum Stadtbach dortigen Enden 
„schon von weit ältern Zeiten her gehabt, ehe der Herr von 
„Büren das gemeldte Gut verkauft, er also kein Wasserrecht 
„verkaufen konnte- das ihm nicht selbst eigenthümlich zugehört



„ h a tte , bemeldte C lausel der Uebergabe dann  lediglich ein zu 
„dam aligen  Z eiten  gew ohnter N o ta r i a t s - S ty lu s  sei, der fast 
„ in  allen Kaufbriefen ohne einigen Unterschied angebracht w or- 
„den, fü r d as  e in te ;

„ fü r d a s  Andere dann M H H . des B au am tes  nicht in  der 
„Competenz stehen, noch vorhin darin  gestanden, einige K on- 
„zessionen um Stadtbachw asser von ihnen a u s  zu ertheilen, 
„also auf bemeldte Konzession nichts geachtet werden kann, 
„e r Zehnder auch in Verbesierung der W afferleitung nur seinen 
„eigenen Nutzen und Gebrauch zum Zwecke gehab t, von hier 
„ au s  ihm solche auch nicht anbefohlen w orden, zudem eine er- 
„theilende Entschädigung von schlimmen Folgen  sein könnte: 

„so soll er m it seinem B egehren abgewiesen, folglich ihm 
„der Gebrauch des W assers, so er von dem S tad tb ach  ohne 
„Recht begehrt, abgestellt sein ."

S chultheiß  und R a th  gingen noch w eiter und entschieden 
am  2. J e n n e r  1772  recursw eise, im  Uebrigen in  B estä tigung 
des genannten Entscheides des B a u a m te s , die von Z ehnder 
geltend gemachte Konzession von 1745  sei a ls  incom petent 
e rth e ilt , cancellirt. D ieselbe wurde daraufh in  dem Z ehnder 
durch den W eibel abgefordert und soweit es dagegen den ihm 
vergünstigten H ausbrunnen  an b e tra f, ohne d as  Recht der B e ,  
Nutzung des Abwassers sogleich erneuert.

2 ) Am 1 . J u n i  1771  entschied der B a u h e rr , die B ru n n 
quelle der B rü d e r  Bendicht und C hristian  W yler beim S c h u l-  
h aus  zuO berw angen , sowie die Q uelle  beim H ause des B endicht 
H än n i und C hristian W yler daselbst, welche zum W ässern benutzt 
worden w aren, seien wieder in  den Bach zu leiten. D ie  B rü 
der W yler behaupteten d a s  Recht zu dieser W ässerung zu be
sitzen, und es wurde am 21. S ep tem ber 1771 dieser S t r e i t  
v o r den V erordneten  des B au am tes  verhandelt. D ieselben en t
schieden gestützt auf den T ite l von 1 5 4 4 , daß den B rü dern  
W yler kein solches Recht zustehe. D iese recurrirten . Aber S c h u lt
heiß und R a th  bestätigten unterm  2. J e n n e r  1772 obigen Entscheid 
gestü tzt auf den T itu l  von 1 54 4 , krast dessen alle B rü n n en  

„so  von O berw angen  inher in  den S tad tb ach  laufen und



„dienen mögen, nicht sollten abgegraben noch damit gewässert 
„werden." (S . §. 4 Seite 14.)

Damit übereinstimmend ertheilte der Große Rath unterm 
13. März 1785 dem Bauamt die Weisung: „Alles für hiesige 
„Stadt gewidmete Wasser von den Q u e l l e n  an bestmög- 
„lichst zu sichern."

Infolge des dem Stadtbach auf die Zustüffe zustehenden 
Rechtes bedurfte ein jeder im Wasserbezirke desselben befind
liche Grundbesitzer, welcher einen Brunnen graben wollte, der 
Konzession des Bauamtes oder des Kleinen Rathes. Die we
nigsten solchen Bewilligungen wurden jedoch in den Manualen 
angemerkt. Wir theilen einige mit:

1) Ein im Rathsmanual Nr. 180 S. 93 enthaltener 
Rathsbeschluß von Montag nach Dorothea 1519 erlaubt denen 
von Blümplitz Brunnen aufzurichten, jedoch sollen sie das 
Abwasser in den Stadtbach fl ießen lassen.

2) Unterm 6. Sept. 1680 gestattete der Kleine Rath 
dem Herrn Jakob von Wattenwyl einen Brunnen.von seinem 
zu Niederwangen befindlichen Grundstücke in ein anderes zu 
versetzen unter der Bedingung: daß er von ausgehendem April 
bis Gallitag denselben wohl eingefaßt reotn in den Stadtbach 
laufen lasse und inner dieser Zeit nicht zum Wässern gebrauche 
und daß diese Konzession nur „so lange es uns gefallen mag," 
daure.

8) Im  Anfänge des verflossenen Jahrhunderts hatte der 
Besitzer des Riedguts, Namens Scherler, Quellen, welche auf 
seinem Eigenthum entsprangen, vermittelst Acken in seine Haus
matte geleitet, und zur Wässerung benutzt. Durch Entscheid 
vom 23. September 1701 concedirte der Kleine Rath ihm 
diese Wässerung, jedoch unter den Bedingungen:

a. daß er das Wasser vermittelst eines Grabens wieder 
in den Stadtbach leite,

d. daß wenn er ferners Güter, unter oder neben, an sich 
bringen würde, er für dieselbe diese Gnad Wassers nicht ge
nießen solle,



3) daß um hierüber sicher zu sein, das Grundstück, wel
ches man ihm zu wässern erlaubt habe, in Plan ausgenommen 
werde.

Deßhalb wurde in die Instruktion des äußern Bach
meisters gethan: 11. Er solle Aufsicht halten, daß der Nied-
„bauer nicht mehr Grund, als er Recht hat, mit seinem Wasser 
„wässere."

4) Unterm 26. Februar 1778 wurde dem Müller Winzen- 
ried zu Oberwangen auf sein Begehren gestattet, ob seinem 
Hause einen Brunnen zu graben unter dem Versprechen, das 
Abwasser in den Bach laufen zu lassen.

51 Am 10. Jenner 1782 wurde vom Kleinen Rathe dem 
Christian Schmid zu Oberwangen gestattet ein Haus zu bauen 
unter der Bedingung, daß er keine Wässerung aus dem Liebe- 
wylbächlein auf sein Erdreich leite.

6) Am 19. März 1819 wurde der Baukommission des 
Kantons das Begehren abgeschlagen, das Abwasser des Pfrund- 
brunnens von Bümplitz in einen Teich zu leiten, von wo es 
nicht wieder in den Bach hätte geführt werden können. Trotz 
dieses Abschlags fand die Ableitung dennoch statt, wogegen 
die städtische Baukommission reklamirte. Am 19. November 
1820 stellte das Kantonsbauamt einen Revers aus, welcher 
in den Pfarrurbar von Bümplitz von 1717 eingetragen wurde. 
Derselbe lautet: „Nachdem zu Aufbewahrung der Teichel, lim 
„den Pfarrbrunnen zu unterhalten, in einem naheliegenden 
„Stück Mattland ein kleiner Weiher angelegt worden, welcher 
„m it dem Ablaufwasser desselben gespiesen wird, so verflichtet 
„sich durck gegenwärtigen Revers das Bauamt der Regierung 
„zu jeder Zeit das dareinfließende Abwasser durch eine höl
zerne Röhre in den Bach auslaufen zu lassen, ohne daß davon 
„unter irgend einem Vorwande ein anderer Gebrauch gemacht 
„werde, als der zu Aufbewahren der Teichel nöthig ist , niden; 
„das al therkömml iche Recht der S t a d t  Bern auf 
„ a l l e  Zuf l üsse und Abwasser ,  welche^ den S t a d t -  
„bach mi t  dem Wasser .versehen,  durch Errichtung des 
„gedachten Weibers zu keinen Zeiten geschmälert .werden soll."

3



7) Am 23. Jenner 1826 wurde von der Baukommission 
der Wittwe Chauxtems bewilligt, zu ihrer neuerbauten Scheuer 
im Erlenmoos zu Oberwangen, statt nach einer Quelle zu gra
ben, das Sandbächlein dazu zu benutzen, unter folgenden Be
dingungen :

». alles Wasser ohne fernere Benutzung wieder in de» 
Stadtbach zu leiten;

b. die Herstellung und künftige Unterhaltung der Acke zu 
übernehmen.

Der Revers wurde am 8. Hornung 1826 ausgestellt und 
in das Könitzgrundbuch eingetragen. (N r. 17 S .  265.)

8) Jakob König von Bümplitz hatte, ohne vorher an
zufragen, seine Wangenmatte untenher dem Wangenbrücklein 
entwässert und das Wasser durch Acken in den Stadtbach ge
leitet. E r stellte nun am 14, August 1826 an die Baukom
mission das Gesuch, das Bauamt möge ihm daran eine Bei
steuer geben. Dieselbe erkannte am 30. October 1826:

». daß ihm (Jakob König) auf ',dieß Wasser kein Recht 
anerkannt werde, sondern daß dasselbe eine Pertinenz des 
Stadtbaches sei und zu den mit dem Stadtbach verbundenen 
Wassergerechtigkeiten gehöre; daß aber die Baukommission,

b. in Betracht des von ihm aufgefundenen und dem Bach 
zu gut kommenden, nicht unbedeutenden Wassers, sowie der 
von ihm gehabten Kosten für daherige Arbeit, ihm eine Bei
steuer von 50 Fr. schenkungsweise zukommen lasse. König nahm 
dieß willig an.

Dadurch veranlaßt, beschloß die Baukommission am näm
lichen 30. October 1826 in die Bachmeister-Instruktion den 
Satz aufzunehmen: „Keine Art von Nachgrabungen oder Acken- 
„Oeffnungen in der Nähe des Stadtbaches und der an den 
„Stadtbach angrenzenden Besitzungen unternehmen zu lassen, 
„ohne alsogleich davon dem Bauinspektor schriftlichen Bericht 
„zu erstatten und ferner» Befehl einzuholen."

D ie  Acken, vermittelst welcher das Wasser der Wangen
matte in den Bach geleitet wurde, unterhielt dann das städti
sche Bauamt. So  findet sich unterm 12. October 1837 die
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Notiz, daß die Baukommiffion die zerfallenen Acken in des 
Jakob Königs Wangenmatte, untenher dem Wangenbrücklein, 
auf die Länge von 1200 Fuß, und unterm 2. September 1843 
die fernere Notiz, daß sie solche Acken in der Länge von 900' 
zu erneuern beschloß, sowie daß diese Acken 50 Loth Wasser 
liefern.

9) Der Burgerrath von Bern bewilligte dem Johann Jöhr, 
Besitzer des Neuhausgutes in Oberwangen, im Jahr 1840, in 
der ihm angehörigen Erlematte nach Brunnwasier zu graben, 
wofür derselbe unterm 26. Wintermonat dieses Jahres einem 
Revers ausstellte. Im  October 1849 grub Jöhr ohne vor
herige Anzeige nach neuem Wasser, worauf die Baukommission 
ihm die Arbeiten untersagte.

10) Unterm 5. November 1851 wurde dem Müller Win- 
zenried zu Oberwangen gestattet, eine Matte auszuacken und 
ihm das Holz dazu verabfolgt, unter der Bedingung, das 
Wasser in den Stadtbach zu leiten.

11) Unterm 13. Dezember 1851 wurde dem Rudolf Chri
stian Gurtner, welcher nächst dem Gänsenmätteli ein Haus er
baute, gestattet, aus einem der reichen in dieses Mättelein 
fließenden Quellen Wasser zu einem Hausbrunnen zu fassen 
unter der Bedingung:

n. aus der bloß ihm persönlich ertheilten Vergünstigung 
nie ein Recht herzuleiten;

t>. höchstens 8 Loth Wasser in der Minute zu nehmen 
und, unter keiner Bedingung, dasselbe nie zum Wässern zu ge
brauchen;

o. das Abwasser des Brunnens in einem Sammler zu 
sammeln und von da in das vorbeifließende Bächlein zu leiten: 
Alles auf seine Kosten.

§. 9. Pflicht der Ltadt z«m Unterhalt -er Ltadtbachs.

Daß dagegen die Stadt den Unterhalt des Baches, des 
Bachbettes und seiner Zuflüsse besorgte, ohne irgend daran



verhindert zu werden, ergibt sich bis in das tiefste Mittelalter 
zurück. Bereits das, was wir bisher über den Stadtbach 
angebracht haben, läßt darüber keinen Zweifel, und die Bau
amtsmanuale und Rechnungen beweisen es aufs Klarste. I r r  
frühern Zeiten wurden jeweilen nur die Summen und das 
Holz angemerkt, welche zu den Reparationen verwendet wur
den , ohne in der Regel die besondern Stellen anzugeben, wo 
dieselben stattzufinden hatten. Von 1815 hinweg sind die Ma
nuale etwas ausführlicher, 1851 hörte dagegen dies wieder 
auf. Die speziellen Arbeiten können von dahinweg nur durch 
die Rechnungen und die Vachmeisterdevise nachgewiesen wer
den. Es würde die Aufzählung aller dieser Ausgaben zu über
mäßigen Weitläufigkeiten führen; sie ist übrigens überflüssig, 
weil im Falle eines Streites die einzelnen Angaben leicht her
vorgesucht werden könne». Ans den gesammelten Notizerr 
heben wir nur Folgendes hervor.

1) Im  Jahr 1799 ging der Stadtbach an die Gemeinde 
Bern über. (Siehe H. 5.) Als in diesem Jahre sich mehrere Guts
besitzer über das Führen von Erde auf das Ufer des Stadtbaches 
zum Zwecke der Reparation desselben beschwerten, verlangte die aus 
neuen,mit der Sachlage unbekannten Männern bestellte Municipa- 
litä t von dem Bauamtschreiber Bah Auskunft über die Berechtigun
gen des Stadtbaches. Auf die ihr von demselben ertheilteAntwort, 
daß das Bord des Stadtbaches von den anstoßenden Güter
besitzern auf eine angemessene Breite unberührt zu Wasen ge
lassen werden müsse, gab sie diesen Beschwerden keine Folge, 
und die Beschwerdeführer ließen es ebenfalls dabei bewenden.

2) Die Kosten der Reparationen waren und sind noch zur- 
gegenwärtigen Stunde bedeutend. I n  einem Vortrage der Bau
kommission vom 18. Februar 1804 heißt es: „Schon im Jahr 
„1800 kam die Wiederherstellung des so sehr beschädigten Stadt- 
„bachs zur Sprache. Die Municipalität schrieb an die Ver- 
„waltungskammer (des Kantons), daß bie Kosten zu Herstel- 
„lung des Stadtbachs aus der Bauamtskasse bestritten werden 
mochten. (Die Ausscheidung hatte damals noch nicht stattge- 
„funden.) Eine Städtbachkommission wurde den 23. Ju li 1802



„niedergescht. Sie fing damit an, für die dringendsten Repa- 
„rationen des Stadtbaches zwei Hanptdevise verfertigen zu 
„lasten; der erste für die Reparationen in der Stadt belief sich 
„auf Fr. 10,989. 9btz.,der zweite von der Quelle des Baches 
„bis nach Bümplitz aber auf Fr. 1926. 5 ^  bß. Beide wur
den von der Gemeindskammer unterm 13. September 1802 
„genehmigt. — Zu Bestreitung sowohl der außerordentlichen 
„a ls  der ordentlichen Ausgaben wurde der Stadtbachkommistion 
„überhaupt die Summe von Fr. 20,000 ausgerichtet, wovon 
„sie Fr. 17,000 ausgab. Die neue Einfassung des Wytten- 
„bachs vor dem großen Spital belief sich auf Fr. 10,000 (a. 
„W .); die übrigen Fr. 7000 wurden für Reparationen außer 
„der Stadt und Ordinaria ausgegeben. Da nun derselbe von 
„dem Stadtthore hinweg bis zu seiner Quelle reparirt ist, 
^ausgenommen beim Choisigut, so kommt die Reihe an die Re
parationen in der Stadt." — Es war für diese Reparationen 
ein Devis ausgenommen worden, derselbe aber durch so viele 
Siebe gegangen, daß es zuletzt bei einem Kredite von Fr.5000 
verblieb, welchen der Stadtrath unterm 20. Februar 1804 der 
Baukommisiion anwies.

3) Zlcußerst wasserreich ist das Effinger'sche Gut zu Nie
derwangen. Erneuerungen der daselbst befindlichen Acken kamen 
häufig vor. Dasselbe gehörte früher dem Obersten Ryhiner 
von Bern. Unterm 17. August 1793 finden w ir , daß das 
Bauamt beschloß, in dieser Wangenmatte eine 200 Schuh 
lange Acke zu machen, halb auf Kosten der Stadt, halb auf 
Kosten des Herrn Ryhiner. Am 15. Heumonat 1816 wurde 
mit der Erbschaft Ryhiner ein Vergleich abgeschlossen, daß die 
Acken vom Bauamt hergestellt werden sollen, sie jedoch jeweilen 
die Hälfte solcher Kosten zu ertragen habe; und jedesmal, 
wenn im Verlaufe der Zeit Ackenreparationen stattfanden, 
wurde bemerkt, daß die Kosten auf diese Weise zu vertheilen 
seien. So z. B . unterm 6. Dezember 1836, wo 400 Schuh, 
unterem 26. März 1840, wo 900 Schuh, unter'm 9. M ai 1844, 
wo 650, unter'm 14. Ju li 1847 wo (in 9 Acken) 1000' und 
unter'm 20. April 1851, wo 250' lange Acken erneuert wurden.



4) Ebenso finden wir in den Manualen viele Ackenrepa- 
rationen im Gänse mättel i  zu Oberwangen, welches früher 
einem Liechti gehörte, seit einigen Jahren dagegen dem Herrn 
Müllermeister Johann Müller im Sulgenbach zusteht. W ir 
halten es für angemessen, die in den Manualen gefundenen 
Notizen hier aufzunehmen.

Unter'm 17. August 1837 wurde beschlossen, im Gänse- 
mättelein die Acken zu öffnen und zu repariren 23(U lang und 
4 ' tief.

Unter'm 21. November 1844 Oeffnung und Reparation 
von Acken in der Länge von 300'

Unter'm 14. Ju li 1847 in der Länge von 60'.
Unter'm 20. Juli 1848 180'.
Unter'm 8. Mai 1849 180',

(wenn dieser Beschluß nicht etwa eine Wiederholung desjeni
gen von 1848 ist.)

Im  März 1857 150".
Andere Ackenöffnungsarbeiten werden ohne Zweifel noch 

in den Rechnungen sich angemerkt befinden.
5) Wir finden ferner in den Baukommissionsprotokollen 

noch folgende Grundstücke erwähnt, wo wiederholt die Acken 
von Seite der städtischen Baubehörde erneuert worden sind:

in Oberwangen: Käsers Hausmatte, Johann Schärens 
Hausmatte, das Erlenmoos, die Roßweid, des Müllers Win- 
zenried's Sägemätteli, Burrens Sägemätteli in der Schorr- 
gaß, Beiners Ei- oder Eichholzmatte, Baumanns Bachmatte, 
Daniel Hännis Hausmatte, Jakob Jörgs Erlenmatte, Riesen- 
meys Mätteli, Meyers Matte, Heinigersmatte;

in Niederwangen: Johann Tschanens Matte, Königs 
und Holzers Wangenmatte, Johann Mahlers Wangenmatte, 
Christian Winzenrieds Matte, Stettlers Matte, Niklaus Tscha
nens Erdreich.

Es versteht fich von selbst, daß dieses Verzeichniß nicht 
erschöpfend ist. Es ist ferner wohl möglich, daß infolge 
Handänderung mehrere der unter verschiedenen Namen ge- 

' nannten Grundstücke die nämlichen sind.



6) Am 4. August 1808 wurde beschlossen, daß die Repa
ration des Sägebächleins zu Oberwangen auf Kosten der 
Stadt zu geschehen habe, jedoch nicht so weit als der Bach 
lediglich der Säge dient.

§. 10. Geschichtliche Nothen über einzelne größere Arbeiten zur Ver
mehrung -er Ztabtbaches: Entsumpfung des Dottigcnmooscs, Projekt -er 

Einführung -es Lcherlibaches, Ionncnhat-enquelle.

Wir theilen noch einige geschichtliche Notizen mit, aus 
welchen sich immerhin die Ausdehnung der Rechte der Stadt 
auf den Stadtbach und dessen Zuflüsse ergibt. Es mögen 
diese Notizen auch dazu dienen, das Nachschlagen in den Bau
amts- und Baukommissions-Manualen in vorkommenden Fällen 
zu erleichtern.

1) Unter'm 19. Sept. 1667 erging von Seckelmeister und 
Vennern au den Bauherrn die Weisung, das neu Vorgefun
dene und einzig der Regierung ungehörige Wasser zi; 
Weiermannshaus (so Lei einem halben Schuh hoch) bei dem 
Holligenbrücklein einzufassen und in Käueln neben dem Mühle
bach und der von Graffenried'schen Mühle (nunmehr der Fabrike 
von Holligen) vorbei und von da durch die Spitalmatte bis 
zum Kunstbrunnen zu leiten. Das ist der nunmehrige Lauf 
des warmen Bächleins; nur daß dasselbe jetzt in Käneln unter 
dem Holligenbach fließt. Ein Bächlein entspringt schon ober
halb in der Untermatte und fließt durch die Niederung des 
Ladenwand - und des Weiermannshausgutes. M it diesem ver
einigt sich nun Vas neuentdeckte Wasser und beide zusammen 
heißen das „warme Bächlein." Die Vennerkammer gab in 
der gleichen Weisung den Befehl, den an „etlich Orten sich wyt 
„ußspreitenden Stadtbach enger einzufassen und in die Gräde 
„zu bringen," sowie das von der Golattenmatte in den Hirsch
graben fließende Wasser zu vermindern.

2) Infolge Rathserkenntniß vom 12. September 1678 
wurde ohne daß die betheiligten Grundbesitzer darum beftagt



worden wären, (welche es aber ohne Zweifel in ihrem eigenen 
Interesse gerne geschehen ließen,) das Bottigenmoos entsumpft 
Und das Wasser in den Stadtbach geleitet, infolge dessen dann 
auch der Bachmeister durch einen Zusatz zu seiner Instruktion 
beauftragt: „fleißig Achtung zu geben, daß keine Brunnquellen 
„oder Wasser, so in das Bottigenmoos laufen, anderwärtig 
„hin- und abgeführt oder verkauft werden.". Auf gleiche Weise 
Wie' bei dem Stadtbach selbst und seiner Zuflüsse aus dem 
Wangenthal übernahm die Stadt die Unterhaltung des Bot- 
tigenbächleins und der das Wasser in dasselbe leitenden Acken. 
So wurde z. B. unterm 2. October 1818 beschlossen, den 
Wassergraben in Zeenders Gut zu Bottigen, weil verwachsen, 
zu offnen. Unterm 10. October 1855 beschloß zwar die Bau- 
kommission die Städtbachzuflüsse aus dem Bottigenmoos nicht 
mehr zu unterhalten, weil sie in trockenen Zeiten ausbleiben 
und bei nasser Witterung nur den Wasserüberfluß vermehren. 
Es wurde aber diesem Beschlüsse nicht Folge gegeben; ver- 
nmthlich sollten die Güterbesitzer dadurch nur bewogen werden 
selber etwas zu thun, weil offenbar die Entsumpfung des 
Bottigenmooscs mehr ihnen als dem Stadtbach nützlich ist. 
Gegenwärtig handelt es sich darum, die dortigen Güter zu 
drainiren.

3) Schon 1752 und 1761 tauchte das Projekt auf, den 
Mengistorf- und den Scherlibach (der erster« fließt in den letz- 
tern), in den Stadtbach zu leiten. Im  Jahr 1784 kam das
selbe wieder in den Vordergrund und es wurden deßhalb 
Studien gemacht. Das Bauamt erstattete darüber unterm 
8. Jenner 1785 einen einläßlichen Bericht. Der Scherlibach 
enthalte, sagt das Vauamt in demselben, anderhalb mal und 
der Mengistorfbach ein halbmal soviel Wasser wie der Stadt
bach; die Einleitung beider Bäche würde daher diesen um 
zwei Dritttheile vermehren. Dazu müßte aber der Stadtbach 
außerhalb der Stadt erweitert werden. Das Scherliwasser sei 
rauh und neige sich zu frieren („ischen"). Entweder niüßten 
die Matten von Scherli bis zur Sense angekauft oder den 
Eigentbümern das Wässerungsrecht abgekauft werden. Die



Gesammtkosten wurden zu Kr. 35,145 oder F r. 127,336 be
rechnet und das Bauam t rieth deßhalb von der Einleitung 
des Scherlibaches ab. Dagegen empfahl das Bauam t a ls  
nützlich die Einleitung des Mengistorfbaches in den S ta d t
bach, welche es auf bloß Kr. 15,836 oder F r. 57,336 (offen
bar zu niedrig) devisirte. Am 13. M a i 1785 abstrahirte aber 
der Kleine Rath von diesem Projekte gänzlich.

Unterm 2, J u l i  und 18. Septem ber 1858 wurde das 
Projekt der Einleitung des Scherlibaches in den Stadtbach 
(von welchem übrigens schon lange vorher im Gemeinderath 
selbst gesprochen worden war) von der Sulgenbach „Ehehaften- 
Gesellschaft" in schriftlichen Eingaben an den Gemeinderath 
wieder angeregt. Dieselbe hatte durch eigene Abgeordnete 
die Sache, wenn auch nur oberflächlich, untersuchen laffen, 
und, wie sie sagt, die Ueberzeugung erhalten, daß der Scher- 
libach, da er unterhalb der M ühle zu Scherli nicht mehr be
nutzt werde, sondern in die Sense abfließe, vermittelst eines 
Tunnels in den Stadtbach eingeleitet werden könne. S ie  
fügte bei: D ie M ühlen- und Ehehastenbesitzer am Sulgenbach 

würden sich sehr wahrscheinlich für die Hälfte des Baches bei 
dem Unternehmen der Einleitung wegen der Kosten verständi
gen oder einen Theil des Wassers abkaufen, das bei Holligen 
aus dem Stadtbach in den Sulgenbach abgeleitet werden 
könnte. Zudem würden sich, meinte sie, die Wasserwerkbesitzer 
zu Bümplitz und an der Langmauer ebenfalls an diesem Unter
nehmen betheiligen; und wenn dasselbe ausgeführt werden 
könnte, so wäre der Wassermangel für alle ZeitÄr, sowohl für 
die S ta d t  a ls die Ehehastenbesitzer am Sulgenbach gehoben.

D er Gemeindrath wies diesen Vorschlag an die B a u 
kommission. Eine vorläufige Untersuchung ergab, lau t Berichtes 
des Bauinspektors, folgendes. Ungefähr 100 Schuh unterhalb 
der Vereinigung des G raben- und des Scherlibaches macht 
dieser letztere eine W endung nach Westen und fließt längs 
einer Sandsteinfluh weiter. D ie Wassermasse wurde zu 8000 
M aß  in der M inute geschätzt. Diese S telle  wäre die geeig
netste zu einem Durchstich in der Richtung gegen die äußersten



Quellen des Stadtbachs, das s. g. äußere Hahlenbächlein. Als 
Nutzen, welcher der Stadt durch die Einleitung des Scherli- 
Laches in den Stadtbach erwachsen würde, wird bezeichnet, daß 
-ann die vortrefflichen Brunnquellen im Wangenthal als Trink- 
waffer in die Stadt geleitet werden könnten.

Es wurden daraufhin die Gefällsverhältnisse untersucht. 
Herr Ingenieur Denzler theilte der Baukommission seine Re
sultate mit, nach welchen die Einleitung des Scherlibaches in 
den Stadtbach möglich ist. Die Verlängerung des Scherli
baches von der Stelle hinweg, wo derselbe sich mit dem Gra
benbach vereinigt, bis zur Wasserscheide im Wangenthal be
trägt, wenn der Bach offen geführt würde, 11,200 Schuh mit 
einem Gefäll von ungefähr 20̂ . Der Tunnel müßte 7,700* 
lang durch den Berg, dem Ansehen nach durch Sandstein ge
hauen werden. Es wurden darauf zwei Niveau;, das eine 
über den Berg nach der Hahlen, das andere dem Graffeuried- 
gut entlang über Thörishaus nach der Hahlen aufzunehmen 
beschlossen. Unterdessen errichtete Christian Weibel, alt-Ge- 
meindrath zu Graffenried, auf seinem Heimwesen in der Sen» 
senmatte bei Nieder-Mittelhäusern, unweit des Scherlibaches, 
eine Stampfe und Schleife, nebst Hammer- und Hufschmiede, 
zu welchem Bau er vom Regierungsrath unterm 6. November 
1860 die Bewilligung erhielt. Die Gewerbsbewilligung war 
ihm vom Regierungsstatthalter von Bern schon unterm 3. Fe
bruar 1860 ertheilt werden. Das Wasser, welches das Rad 
treiben soll, wird in einem Kanal aus dem Scherlibach genom
men. Jedoch soll nach dem Bericht des Bauinspektors vom 
25. Jenner 1861 nur die Hälfte des Waffers zur Betreibung 
des Rades erforderlich sein.

Die Untersuchung ist noch nicht geschlossen. Namentlich 
fehlen noch die finanziellen Angaben, sowie die Erörterung der 
Frage, in wieweit und ohne Störung der concedirten Rechte 
der Güterbesitzer des Wangenthals dortige Brunnquellen zum 
Zwecke der Vermehrung der Brunnen in der Stadt in dieselbe 
geleitet werden können.

3) In  dem Sonnenberg oder der Sonneuhalde, ob der



Mühle zu Wangen, wurde Wasser gefunden und durch eine 
160 Schuh lange offene Acke in den Stadtbach geleitet. Der 
deßhalb vom Bauamt unterm 1. Weinmonat 1785 an den 
Kleinen Rath erlassene Vortrag lautet: „Der Stadtbach be- 
„steht aus lauter Brunnen, Brunnquellen und kleinen Acken, 
„welche in dem Wangenthal und den anstoßenden kleinen 
„Thälern hervorquillen. Nicht weniger bekannt ist, daß solche 
„kleinere Brunnleitungen und Acken durch Länge der Zeit sich 
„verstopfen und verschlagen, sonderlich in dieser Gegend, da 
„alles Wasser Tust erzeuget, daher MngnHrn laut alten und 
„kleinen Urbars von 1537 in den ältern wie auch in den neuern 
„Zeiten bisher dem löblichen Bauamt anbefohlen hatten, alles 
„Wasier innerher Wangen in den Stadtbach zu leiten, welches 
„bis anhin alljährlich fleißig geschehen und sorgfältig vom 
„Bauamt bewerkstelligt worden ist vermittelst Oeffnung der 
„alten und verschlagenen, auch Nachgrabung und Einleitung 
„neuer Acken, durch welche Arbeiten der Stadtbach in seinem 
„Leben erhalten wird." — Im  Wintermonat 1785 wurde der 
gute Erfolg der Nachgrabungen im Sonnenberg gerühmt. Das 
Wasser sei in einem Känel gefaßt worden von 1/ Breite und 
6 " Höhe. Der Kleine Rath zahlte vom 10. October 1785 
bis 17. Mai 1786 für diese Minirarbeiten Kr. 1788 oder. 
Fr. 6151. Die Sonnenhaldenquelle heißt auch die große 
M i n e .  Aus einem Beschluß des Großen Rathes vom 
20. Februar 1788 ergibt sich, daß durch diese Arbeiten der 
Stadtbach um 25—30 Loth Wasser vermehrt worden ist. Deffen- 
ungeachtet wurde in diesem Beschlüsse constatirt, daß in trocke
nen und kalten Zeiten alle Quellen abnehmcn und der Bach 
deßhalb oft an Wasfermangel leide, weßwegen man zum Wasser 
Sorge tragen müsse.

Es sei hier bemerkt, was für alle neue Nachgrabungen 
und Wasservermehrungen, die frühem wie die spätern, gelten 
soll: daß die Lothangaben immer mehr oder weniger illusorisch 
sind. Durch das Verschlagen und Verstopfen älterer Acken 
sowie durch sonstige natürliche Ursachen sucht das unterirdische 
Waffer oft einen ändern Sammler und Ausgang, wodurch die



frühere Wassermasse vermindert wird. W enn  daher neue Wasser
quellen gefunden nnd dem S tad tbache  zugeführt werden, so ist 
Hie Verm ehrung keine absolute, sondern häufig nur  ein Ersatz 
des  abgegangenen früheru Wassers. Auch erzeigt es sich oft,  
daß  infolge der Oeffnung neuer Wasserquellen bereits be
stehende Acken an Wassermenge abnehmen. D ieses Alles er
klärt : w arum  die Behörden so oft, trotz neuer Wasserzuflüfse, 
über Wassermangel geklagt haben.

§ .  I I .  V erh a n -lu n g e«  m it P r iv a ten  betreffend die W a h rn n g  der Rechte 
der S tad t an den Dach.

Aus den S treitigkeiten , welche die S t a d t  m it Anstößern 
des S tad tbaches  auszufechten h a t te ,  ergeben sich die Rechte 
derselben an  den Bach auf klare Weise. E s  mögen daher 
einzelne dieser Verhandlungen hier ihren Platz finden, wobei 
nicht bloß, gerade die streitigen Fälle, sondern auch noch andere 
interessante Verhandlungen Aufnahme finden sollen. N u r  die 
vielen in Freundlichkeit vollendeten Verhandlungen mit den  
anstoßenden Grundbesitzern um Erwerbung von Land zum Zwecke 
der Vergrädung des B aches ,  wie z. B .  m it dem Besitzer d es  
Choisigutes, notiren wir nicht besonders, weil da raus  für die 
allgemeine B eurthe ilung  der Rechtsverhältnisse nicht viel ge
wonnen werden kann.

1)  I n  den neunziger J a h r e n  entstand eine Schwierigkeit 
zwischen dem B a u a m t  und F r a u  N athsherr in  M utach zu H o l-  
ligen. D a s  B a u a m t  hatte  die Schleuse oder P ritsche , durch 
welche das  Stadtbachwasser in die Uutermatte abgeleitet wer
den konnte, verändern lassen. ( S .  N r .  4.) F ra u  M utach  glaubte, 
es sei ihr a ls  Besitzerin des Holligeugutes dadurch ein S c h a 
den entstanden, indem sie ein Recht auf das  Ueberwaster des 
S tad tbaches  zu besitzen glaubte . D a s  B a u a m t  bestritt ih r  
d a s  Recht, die S t a d t  zu h indern, an den bereits bestehenden 
Pritschen vorzuuehmeu w as  ihr beliebt, oder neue anzulegen, 
überhaupt das  angebliche Recht des Holligengutes au f  d a s



Ueberwasser. Herr Stettler von Bipp, als Vogt der Frau 
Mutach, schrieb unterm 30. J u li 1796 an Herrn Bauherr von 
Dreßbach: Da er bei dem seither genommenen Augenschein 
gesehen, daß die Pritsche an dem Besitzer des anstoßenden 
Grundstückes (der Untermatte) nicht könne nach Willkür auf
gezogen, noch der ausgeschnittene Laden umgewendet werden, 
so befinde sich Frau Rathsherrin Mutach in der angenehmen 
Lage, daß sie mit dem jetzigen Zustand der Pritschen gänzlich 
zufrieden sei. Dagegen ersuche er das Bauamt dieselbe, sei 
es durch einen Revers oder sonst, sicher zn stellen, daß diese 
Pritsche in statu ^uo verbleibe und weder an der Höhe noch 
sonst in etwas abgeändert werde. Herr Bauherr von Dieß- 
kach antwortete unterm 21. August 1796. Sein Schreiben 
gibt so interessante Aufschlüsse über die Pritschen, durch welche 
das Ueberwasser abgelassen wird, daß es der Fall ist, die darauf 
bezügliche Stelle wörtlich auszuziehen:

„D ie  neue Steineinfassnng des Stadtbaches untenher 
„Bümplitz, der.Murtenstraße nach, ist zu keines Menschen Nach
t e i l ,  hingegen zu der Stadt Bern augenscheinlichem Vortheil/ 
„ in  den Jahren 1794 und 1795 zu Stande gebracht worden. 
„Auch das dabei dargesetzte Pritschli gegen Herrn Müllers 
„M atten schadet niemand, am allerwenigsten aber der soweit 
„davon entlegenen Holligen-Matten. Es ist weder auf Be
kehren von seiten des Herrn M ü lle r, noch viel weniger zu 
„dessen Disposition und Vortheil dargcmacht worden, sonderir 
„bloßer Dingen zu der S tadt Bern Nutzen, in vorsorglicher 
„Haltung des Baches und zu unentbehrlicher Ableitung des 
„überflüssigen Wassers bei großen Regengüssen.

„D as hartsteinere Geschwell der Prischen übersteigt um 
„einige Zo ll den gewöhnlichen Bachlauf, folglich kann auch bei, 
„wafferreichen Zeiten hier kein Tropfen Wasser anders als 
„durch verbotene Welke (die allfällig den Bachmeistern zu ver-, 
„antworten ständen) abgeleitet werden. Bei starken Regen-, 
„güssen aber und daherigen plötzlichen Ueberschwemmnngen, die 
„öfter zu nächtlicher Zeit eintreffen und dann der Stadt be-.> 
„trächtliche Ungelegenheiten zuziehen könnten, müssen bestimmte



»Einrichtungen gemacht sein, daß der Schwall des W assers 
„abgeleitet und den Verwüstungen vorgekommen werden möge. 
„ Z u  dieser Aufsicht ist absonderlich der äußere Bachmeister 
„geordnet, und zu gleichem Endzweck w ar vor langem schon 
„die Holligen-Ablaufpritsche entstanden, weil näher an der 
„ S ta d t  die Ableitung nicht wohl eingerichtet werden konnte. 
„Z u  diesem Pritschen-Etablissement finde ich keine Concession 
„(zu Gunsten des Holligengutes). Nach seitheriger ununter- 
„brochener Uebung und weil das hier abfallende Ueberflußwaffer 
„sonst für die S ta d t  B ern  verloren ist, ha t man aber, wie 
^na tü rlich , den Besitzern der anstoßenden H olligen-M atten  da- 
„von beliebigen Gebrauch zu machen überlassen. G ib t es kein 
„Ueberflußwaffer, so müssen sie es entbehren. D ie Pritsche 
„ i s t  obrigkeitlich und soll nur durch die bestellten obrigkeitlichen 
„Bachmeister gezogen werden, wie dem nöthig werdenden Ab
sch lag  des Bachs ein obrigkeitlicher Ablauf durch die Holligen- 
„M a tten  in den Sulgenbach gemacht ist.

„Ehedessen w ar in der Gegend (der Unterm atte, des La- 
„denw and- und des W eierm annsguts) der Bachlauf so un
wichtig und in so tiefer Lage, daß beim ersten Anlaufen des 
„W assers dasselbe auf allen S e iten  sich über die V order aus- 
„goß, hier also verfitzen und verloren gehen mußte, welches 
„den anstoßenden G rund und Boden zum M orast gemacht 
„h a tte , so daß nur m it großer M ühe und Kosten dem neuen 
„Bachlauf ein haltbares B e tt  zugerüstet werden konnte. N un 
„ läß t dasselbe und die neue Steineinsassung kein Wasser ver
l o r e n  gehen. Alles läuft in verglichener Flucht vorw ärts 
„und weit mehr Wasser ist hier dem Bach gewonnen und zum 
„Fortfließen gesichert, a ls  je die Ablaufeinrichtung abführen 
„könnte. Aber auch bei außerordentlichen Regengüssen und 
„daheriger Wassergröße faßt nun der neue W asserruns Alles, 
„da nichts mehr sich ergießen kann. S o l l  der große Schwall 
„ in  der so ebenen Lage der W eierm annshausm att nicht un
m itte lb a r  Unheil anstellen, so müßte gesorgt werden, daß am 
„ O r t ,  wo ehemals mehrere Auslaufe gewesen, wenigstens einer 
auf solche Fälle hin sich vorfinde."



Bei diesem Schreiben verblieb es; das Bauamt stellte der 
Frau von Mutach keinen Revers aus.

Es sei noch beigefügt, daß das obrigkeitliche Eigenthum 
der Pritsche in der Untermatt in der mit Herrn Müller am 
13. August 1796 abgeschlossenen Reversübereinkunft Vorbehal
ten worden ist. Es heißt daselbst: „Da bei der neuen Bach- 
Einfassung (von 1794 und 1795) ein verschlossenes Pritschlein 
„in hartsteinernem Gestell 2 ^  Schuh breit und 1 Schuh hoch, 
„das Geschwell 7 Zoll hoch über das mit Kißling in Aus- 
Mündung besetzte Bachbett hinauf mit Einwilligung des Herrn 
„Müller gegen sein Land dargesetzt worden ist, um im Fall 
„überstüssig hoher Wasser und bei allfällig nöthig werdendem 
„Bachräumen dem Schwall hier einige Oeffnung und Durch- 
„gang zu geben, so ist hier von Seiten des Bauamtes förm
lich  Vorbehalten, daß dieses kleine Werk als der hohen 
„Obrigkeit Eigenthum derselben einzig und allein zu freiwilli- 
„ger Disposition zustehen und, insofern es dem Eigenthümer 
„nicht zu augenscheinlichem Schaden gereicht, von Herrn Müller 
„benutzt werden dürfe, daß aber derselbe zu keinen Zeiten sich 
„einiges Recht dazu anmaßen könne, sondern sobald es MgHrn 
„oder das löbliche Bauamt es nöthig und vortheilhaft finden 
„sollten, dieses Pritschlein weggeschafft und versetzt werden 
„möge." Zugleich behielt sich das Bauamt das Recht vor, 
den ehemals im Eggen des Sägeweidleins befindlich gewesenen 
Ablauf wie von altersher zu benutzen und das Wasser in Hrn. 
Müllers Land ablaufen zu lassen.

Im  Jahr 1808 wurde das Bachbett in der genannten 
Gegend erhöht und infolge dessen auch die Pritsche in Herm 
Müllers Untermatte, diese um 8 Zoll. Es wurde darüber 
ein Verbal ausgenommen und die Abänderung in den Revers 
vom 13. August 1796 nachgetragen. (S . daherige Weisung, 
Bauamts-Manual Nr. 12 vom 9. Sept. 1808.)

2) Wegen des nämlichen Pritschleins in der Untermatte, 
oder vielmehr wegen deffen Folgen, entstand im Jahr 1854 
ein Rechtsstreit zwischen Herrn Christian Schafroth, Besitzer 
des Ladenwandgutes, und Herrn Rudolf Tscharner-Wurstemberger



von Büm pliH , dem Besitzer der Untermatte. H err Schafroth  
verlangte, daß H err Tscharner:

s .  dem Wasser, welches aus dem Stadtbach in sein G rund
stück fließt, eine solche Richtung gebe, daß die Grundstücke des 
H errn  Schafroth nicht beschädigt werden, und

k . ihm für den erlittenen Nachtheil Entschädigung leiste.
H err Tscharner bestritt diese Klage. E r berief sich darauf, 

daß  die Schleuse in der U nterm att nicht deßhalb angebracht sei, 
das  Stadtbachwasser abzuleiten, daß folglich eine S e rv itu t zu 
Gunsten der S ta d t  aus seinem Grundstücke hafte, welche 
er dulden müsse. E r berief sich ferner darauf, daß in seinem 
Erw erbtitel von 1817 a ls  Beschwerden angezeigt seien:

„ I n  der O berm att und U nterm att, wo der S tadtbach 
„durchfließt, wird das Land auf eine gewisse Distanz vom 
„S tadtbach  angesprochen.

„ I n  der U nterm att bestehen zwei Pritschen, um das über» 
„flüssige Wasser des S tad tbachs auf die M atten  zu leiten."

E r  bemerkte: die Pritsche sei seit Menschengedenken bis 
in die neueste Z e it jeweilen nicht vom Pächter der U rterm atte, 
sondern von den Stadtknechten geöffnet worden und zwar ohne 
fernere Erlaubniß des H errn Tscharner oder seines Pächters; 
und die Oeffnung habe zu allen Jahreszeiten und ohne Rück
sicht d arau f, ob es der U nterm att schädlich sei oder nicht, 
stattgefunden. Ferner: das Wasser, welches nicht in der Un
term atte sich versenkt, nehme seinen Abfluß in die Thaliiefe, 
nicht um diese zu bewässern, sondern um den Ueberfluß des 
S tadtbaches abzuleiten; und ehemals habe es infolge eines 
zwischen dem Ladenwandgut und der Unterm atte bestehenden 
G räbleins nicht auf elfteres fließen können, sondern seinen Abfluß 
in das in der Thaltiefe entspringende Bächlein nehmen , müssen. 
D ieses G rüblein habe aber H err Schasröth zugefüllt, und wenn 
nun je das Wasser, bevor es in das Bächlein gelange, auf 
sein Land abfließe, so sei es seine eigene Schuld. Neberdieß 
sei die eingeklagte Beschädigung durch das A ustreten des ge
nannten Bächleins entstanden. >



Nachdem der Streit bis zum Beweisverfahren vorgerückt 
t^ar, wurde er, nachdem die Baukommissioq infolge Beschlusses 
vom 20. September 1856 in der , Untermatte am.Bache für 
Fr. 880. Arbeiten vornehmen lassen (s.4) und Herr Schafroth sich 
damit zuftieden gegeben Hatte, , unter den Parteien durch, Ver
gleich vom 18. März 1857 ausgemacht. Herr Schafroth ließ 
die, Klage fallen und Frau Sophie Tschamer geb. Wurstemberger, 
am Platz ihres seither verstorbenen Ehemannes (welche hätte einen 
Eid schwören sollen und daher den Prozeß-.gerne selbst mit 
einem Opfer beseitigte), zahlte die sämmtlichen Kosten.

3) Herr Steiger von Weiermannshaus hatte Jahre lang 
mit dem Bauamt Streit wegen des durch sein Gut fließenden. 
Stadtbaches. Bereits infolge der im Jahr 1792 vorgenom- 
Menen Arbeiten an demselben verlangte er eine Entschädigung 
von 15 Louisd'or,. welche ihm anfänglich verweigert wurde. 
Als in den Jahren 1794 und 1795 der. Bach daselbst vergrä- 
det und erhöht wurde,, verlangte er vor Allem aus, daß ihm 
diese 15 Louisd'or verabreicht werden, und zuletzt verständigte 
man sich mit ihm so, daß er die neuen Arbeiten zugab und- 
das Bauamt ihm in der Entschädigung inbegriffen auch jene 
Forderung bezahlte. Im  Jahr 1808 wurde der Bach abermals 
erhöht und dem . Herrn Steiger deßhalb am. 18. Juni 1810, 
eine Entschädigung von . Fr. 800 (a. W.) zugesprochen, mit, 
welcher, er- nicht zufrieden war.! I n  einem .Schreiben vom, 
16. Mar 1811 wird bemerkt:' Diese Summe genüge vollkom
men; .der Schaden wäre, nicht eingetroffen, wenn sich Herr 
Steiger nicht gegen den Ausbau des Dammes gewehrt hätte.. 
Im  Jahr 1813 verlangte Herr Steiger wegen angeblich beim 
Auslaufen. des Baches begangener. Unachtsamkeit der Bach
knechte abermals eine Entschädigung. Es wurden ihm dafür 
Fr. 9 zugesprochen, und diese hinter den .Richter gelegt, als er 
sie nicht annehmen wollte. Die Streitigkeiten arteten zuletzt 
in einen förmlicheü Prozeß aus, wurden aber endlich dadurch 
beseitigt, daß die Stadt Bern dem unbequemen Nachbar das 
Weiermannshausgut im -Jahr 1821: abkaufte. - Die Schwierig
keiten, mit. denxn die Stadt daselbst .wegen der besonderst LaFe

' 4



ies Stadtbaches zu kämpfen hatte, welcher dem nördlichen 
Abhang des in diesem Gute befindlichen Thälchens entlang 
fließt, mögen allerdings diese Streitigkeiten mit erzeugt haben, 
wobei dahingestellt bleiben mag, wie viel Unverträglichkeit 
oder Streitsucht ebenfalls dabei im Spiele gewesen sei. Ein 
von Ingenieur Lanz im Jahr 1795 verfaßter Plan beweist, 
daß man damals mit dem Gedanken umging, den Stadtbach 
von dem gegenwärtigen Ladenwandbrücklein, welches damals 
noch nicht existirte, in gerader Linie gegen das Weiermanns- 
Wirtbshaus zu führen und in die daselbst befindliche Boden
erhöhung, 13̂  tief, einzuschneiden, um den Umweg dem Thal
abhang entlang zu vermeiden. Dieser Gedanke kam aber nicht 
zur Ausführung.

4) Infolge der Bacherhöhungsbauten von 1794 und 1795, 
durch welche der Stadtbach auf die Länge von 1796 Schuh dem 
Land des Herrn Müller nach in eine richtigere Lage und grä- 
dere Richtung gebracht worden ist, wurde vom Bauamt mit 
Herrn Ludwig Müller „von Bümpliß" unterm 13. August 1796 
ein als Reversschrift betitelter Vergleich abgeschlossen, (der 
nämliche, von welchem bereits unter Ztr. 1 die Rede war), in 
welchem „verabredet und für die Zukunft festgesetzt ist: daß 
„zu bester Conservation dieses kostbaren Werks Herr Haupt- 
„mann Müller für sich und seine Nachbesitzer sich verpflichte, 
„in der gleichm, nebenher in  der Ladenwandmatte aus- 
„geschwirrten Breite von 8*/z Schuh, von der auf seiner Seite 
„stehenden Bachwand gemessen, der ganzen Länge nach sein 
„Land niemals ackeriren oder aufbrechen, sondern immerhin 
^unberührt zu Wasen liegen zu lassen, wovon ihm aber die 
„Nutzung bis an den Bach ungestört verbleiben soll mit dem 
„einzigen Vorbehalt des nöthigen Zuganges der Bachmeister 
„und Bauamtsleuten allein, als zu welchem End der betref- 
„fende Strich Landes in der Breite von 8*/, Schuh mit 13 
^Schwirren, jeweilen in der Strecke von 100 Schuh bezeich- 
„net worden."

In  den Erwerbtiteln um die Ober- und die Untermatte 
-ift diese Verpflichtung als Beschwerde angezeigt, ebenso das



Bestehen von zwei Pritschen zu Gunsten der S ta d t  Bern. I m  
Kaufsact vom 30. J u l i  1817 heißt e s :

„10 I n  der O berm att und U nterm att, wo der S ta d t-  
„Lach durchfließt, wird das Land auf eine gewisse Distanz vom 
„ S ta d tra th  angesprochen. I n  20 wird angezeigt, daß in der 
„Unterm att zwei Pritschen bestehen, um das überflüssige Wasser 
„des Stadtbaches auf die M a tte  zu leiten."

Hinsichtlich der Pritschen schloß der Gemeinderath unterm 
24. S e p t. 1860 mit H rn. Christian S a h l i ,  welcher durch 
Kauf vom 11. J u l i  1857 Eigenthümer der Untermatte gewor
den war, die Uebereinkunft, daß

n. das G u t fortan pflichtig sei, mittelst der im Revers 
vom 13. August 1796 und zugehörigem Verbal vom 1. O ct. 
1808 erwähnten Pritschen, sondern vermittelst d r e ie r  die 
Wasserüberschüsse aufzunehmen und weiter zu führen, wovon die 
unterste an ihrer alten S telle  150" oberhalb der Marche des 
Ladenwandgutes verbleibt, die beiden ändern oberhalb erstellt 
werden sollen;

d. daß alle drei Pritschen Eigenthum der Einwohnerge
meinde von B ern  verbleiben und diese über den Fortbestand, 
die Construction, den Unterhalt und die Benutzung derselben 
nach freiem eigenen Ermessen zu verfügen berechtigt ist;

o. daß H err S ah li, wie bis anhin, für Alles sorgt, was 
nöthig ist , um die Ueberschüsse des Stadtbaches ungehindert 
durch die Untermatte abzuleiten.

S) D er Große Nath hatte unterm 19. Jenner 1791 das 
zwischen dem Stadtbach und der M urtenstraße jenseits des 
W eiermannshauses liegende Stück Land, das zum Brem gartenwald 
gehörte, zu Anpflanzung von Erdspeisen für die Gefangenen 
im Schellenwerk der Schallenhausdirektion überlassen. I m  
J a h r  1796 ließ das Bauam t dieses Grundstück ebenfalls auf 
eine Breite von 8^/, Schuh „ausschwirren," d. h; auf je 100 
Schuh mit Pflöcken versehen, um den Raum zu bezeichnen, 
welcher zu Rasen angepflanzt gelassen werben soll. Von dieser 
Verfügung gab dasselbe unterm 19. August 1796 der Schallen
hausdirektion Kenntniß.



6) Die Gemeindekamnier der Stadt Bern ertheilte nn- 
rerm 20. März 1801 den Activnären hes ^neuen Sommer- 
leistes," der Liegenschaft, welche noch zur Stunde Sommerleist 
heißt, die Vergünstigung, aus dem Stadtbach Wasser zur Spei
sung eines daselbst angebrachten Weihers zu nehmen: „Alles 
„aber nur für so lange, als es den Behörden belieben und 
„gefallen mag," und unter der Bedingung, daß das Abwasser 
in den Weiher des Hirschengrabens geleitet werde.

7) Am 21. Jenner 1806 beschloß die Vaukommission oben- 
henher dem Wangenthal, im Wald zu Oberwangen, Sonde
rungen vorzunehmen, indem der „Wasserschmecker" Schmied 
von Zimmerwald daselbst Wasser angezeigt hatte, und am 
4 . Dezember 1807 ließ sie Ackenarbeiten im Erlenmoos ausführen.

8  ̂ Am 5. October 1805 verbot die Baukommission m 
Dümplitz Fischtröge in, und Laden und Scheiterhaufen auf den 
Bach zu legen. Am 18. Hornung 1807 erließ sie ein Verbot, 
Cadaver und andere Unreinlichkeiten in den Bach zu werfen, 
bei einer Buße von 10 Pfd. und am 1. April 1807 verord- 
nete sie, daß im Stadtbach keine Enten geduldet werden sollen.

9) Am 24. Juni 1807 wurde der Baukommission ange
zeigt, daß durch Anlegung eines Känels im Ladenwandgut eine 
Wäsierung etablirt worden sei, worauf dieselbe am nämlichen 
Tage beschloß, diesen Frevel, gestützt auf die Weisung des 
Kleinen Rathes vom 12. Dez. 1654 zu „vindiciren."

10) Am 16. November 1807 wurde von der Baukommis- 
pon dem Hans Jakob Lehmann zu ObenvangerO wegen eines 
bei Extraarbeiten am Bache ihm zugefügten geringen Nach
theils „ohne einiges Recht oder Konsequenz ein Geschenk 
„von Fr. 5 zu machen beschlossen, da sich durch die Nachschla- 
„gung der Bauamtsmanuale ergeben , daß wegen Abfuhr des 
„Stadibachs-,Abraums zu keinen Zeiten Entschädniß ertheili 
„worden sind,"

11) Am 15. November 1809 beklagte sich die Baukom
mission über Beschädigungen, , welche dem Stadtbachbord an 
verschiedenen Orten, namentlich im Weiermannshausgut, durch 
weidendes Vieh zugefügt wurde.



12) Im  Herbst 1812 ließen Bendicht -Hänni, Christen 
Scharren, Joh. Scharren und Joh. Heiniger von NWerwan- 
gen auf- der Höhe der Freiburgörstraße in der Jnselwaldung 
,-kin Probierloch graben, um nach Wasser zu forschen. Die Fi- 
.nanzkommission der Stadt ließ ihnen durch ein Verbot vom 
20. Oct. 1812 das fernere Graben untersagen. Am 12. Oct. 
1813 langten dieselben mit einer Vorstellrmg bei- der Insel- 
Verwaltung ein, worin sie auseinander setzten, daß als sie im 
Mai 1812 der Insel den damals so geheißenen Tscharnerwakd 
verkauft, sie sich Vorbehalten hätten, in demselben nach Wasser 
zu graben, und forderten dieselbe auf zu'bewirkeu, daß die Stadt 
ihnen die Bewilligung nicht versage. Sie machten darin auf
merksam, daß das Wasser, wenn sie solches finden, dem Stadt
bach gut kommen werde. Nach genauer Untersuchung der 
.Sache trugen sowohl die Finanz- als die Baukommission un
term 7. März 1814 beim Stadtrath darauf an t es stehe zwar 
der . Stadt das Recht zu, alles Wasser längs des Wangenthals 
ausschließlich zu benutzen; es wäre aber im vorliegenden Falle 
zu hart, von diesem Rechte strengen Gebrauch zu machen, weil 
höchst wahrscheinlich durch das fragliche Graben dem Stadt
bach kein Wasser entzogen, hingegen den Gütern von Nieder- 
,Wangen, welchen es an Brunnen mangle, dadurch Wasser zu- 
.komme. Aus diesen Billigkeitsgründen möchte daher den ge
meldeten Partikularen gestattet werden, das angefangene Pro
bierloch bis auf 110 Schuh fortznsetzen, unter dem Vorbehalte 
jedoch, das Abwasser der durch das. zu gewinnende Wasser zu 
speisenden Brunnen dem Stadtbach zuzuleitett. Der Stadt
rath ertheilte daraufhin diese Bewilligung. siiir

13) Am 16. Nov. 1815 wurde geklagt, daß auf der ehe- 
Inaligen Müller'schen Obermatte zu Bethlehem bis zu 1s/, 
Schuh von der Bachwand geackert worden sei und das Be
gehren an den Richter um Abhülfe gestellt: „nach den uralten 
„zu Gunsten des Stadtbaches bestehenden Statuten und Ue- 
^bWgen soll das Bord des.Baches bis auf eine Breite von 
^ 8 t  von den Bachknechten frei betreten werden können."nWel-



ches Resultat die richterliche Verhandlung gehabt habe, ist 
nicht angegeben.

14) Im  Jahr 1817 hatte die Baukommission eine neue 
Schwierigkeit mit dem Eigenthümer des HolligenschloßguteS, 
der Familien-Kiste von Mutach. Herr Rathsherr Fr. von Mu- 
tach beschwerte sich unterm 27. März 1817 über das Durch
rinnen des Stadtbachwassers durch die Bachwände und ver
langte Abhülfe. Unterm 1. Mai 1817 erklärte sich die Bau
kommission zu einer durchgreifenden Reparation des Stadt
baches in der Holligen-Matte bereit, verlangte aber vor Allem 
aus eine Markung. Sie sprach das Recht an, den Einfas
sungswänden des Baches oben auf jeder Seite eine Breite 
von 4 Fuß oder da, wo die Lokalität nur auf der einen Seite 
eine Eindämmung zuläßt, eine solche von 8 Fuß und von da 
hinweg dem Damme (Dentsch) eine Böschung von höchstens 35 
Graden zu geben. Sie stützte sich auf einen Vortrag vom 
7. Juni 1792, welchen das Bauamt berichtsweise in einer be
reits damals mit dem Besitzer des Holligengutes obwaltenden 
Streitigkeit dem Kleinen Rathe vorgelegt habe und der von 
demselben gebilligt worden sei, wonach der Bach sammt dem 
Dentsch ein unbestreitbares Recht auf eine Breite von 11 Schuh 
habe. Herr von Mutach antwortete unterm 26. Mai 1817  ̂
indem er diesen Anspruch bestritt, jedoch erklärte: daß er gerne 
in Unterhandlungen treten werde, und daß er das Recht der 
Stadt, den Stadtbach von Wangen her durch die verschiede
nen Particular-Besitzungen in die Stadt zu führen, mit wel
chem Recht auch die erforderliche Wegsame zu Jnehrenhaltung 
und Räumung des Baches und die Befugniß, dem Bette die nö- 
thige Eindämmung zu geben, verbunden sei, anerkenne. Cr 
bemerkte: im Jahr 1792 habe der Bachdamm 4*/^ bis höch
stens 8̂  Grundlage gehabt, und nun erstrecke er sich an ver
schiedenen Stellen über 21 Schuh in die Holligen-Matte hin
ein. Er machte dann folgende Vergleichsvorschläge:

». Die Einfassung des Stadtbachbettes auf der Seite 
gegen das Holligengut, wohin das Wasser drückt und unge-



achtet angebrachter Verstärkung des Dammes an verschiedenen 
Orten durchseigert, von Quaderstücken verfertigen zu kaffen;

b. die Krone des Dammes zu verschmälern;
e. die Abdachung desselben in eine solche Neigung zu 

bringen, daß der Damm mit weniger Unbequemlichkeit abge
mäht werden könne, wozu 35 Grad wohl eine zu steile Ab
dachung begründen würden;

ä. den Besitzer des Holligengutes jeweilen zum Voraus 
zu avisiren, wenn das Bauamt Arbeiten, die nicht zur ordent
lichen Bachunterhaltung gehören, in demselben vornehmen will.

Am 5. Juni 1817 wurde dieses Schreiben dem Bau- 
kommiffions-Präsidenten zur Begutachtung zugesandt, aber es 
ist nicht ersichtlich, daß je eine Aniwort ergangen wäre. Das 
Bauamt und Herr von Mutach verständigten sich sonst über 
die obwaltenden Anstände. Vermuthlich wurde Letzterm in 
wesentlichen Punkten entsprochen, und es versteht sich wohl 
von selbst, daß der Punkt ä vollkommen recht und billig war. 
Jedenfalls wurden die althergebrachten Rechte des Stadt
baches, namentlich das Eigenthum der Stadt gewahrt.

15) Am 14. Ju li 1820 wurde über die Abnahme des 
Wassers im Stadtbach geklagt und die Untersuchung angeord
net, ob Ableitung oder Trockenheit daran Schuld sei, ohne daß 
jedoch ein Resultat von dieser Untersuchung angemerkt wäre.

16) Unterm 17. August 1821 wurde ein richterliches Ver
bot herausgenommen, im Stadtbach zu Bümplitz Pferde zu 
schwemmen, und unterm 31. Januar 1822 das Verbot wegen 
Beschädigung und Durchbrechens des Stadtbachbordes auf's 
Neue publicirt.

17) Am 4. August 1828 wurde Herrn von Tavel-Roverea 
die dem Herrn Justus von Grüner, preußischem Gesandten in 
Bern, ertheilte (persönliche) Concession, Wasser zu einem Spring
brunnen im Monbijoux-Gute aus dem Stadtbach zu nehmen, 
vergünstigungsweise erneuert, worauf die Concession unterm 
20. October 1828 ausgefertigt, aber ebenfalls nur auf die 
Person des Herrn von Tavel ausgestellt wurde. Da Herr 
Altschultheiß Fischer kurz nachher das Monbijoux-Gut wieder



an sich kaufte/ so wurde diese Cöncession unterm 9. Hornung 
1832 aüf seine Person übergetrageu. Als Herr Helfer Renaud 
dieses Gut erwarb, wurde die Coitcefsion am 3 / und 11. Juni 
1835 unter den nämlichen Bedingungen ertheilt.

18) Die Besitzer der Güter hinter dem Monbijoux-Gut 
(des Blumeurains, Mattenguts uM  Arminguts) besaßen in
folge obrigkeitlicher Concession vom 8. October 1678 und 1682 
im äußern Schanzengraben entspringende Brunnquellen, welche 
jedoch durch den im Anfänge-des 18. Jahrhunderts errichteten 
Aquaduct, der den Stadtbach in der Nähe des obern Thors 
über den Schanzengraben führte, großen Theils zu Grunde 
gingen. Deßhalb ertheilte ihnen Schultheiß und Rath un
term 27. August 1727 die Concession: „für jedes Gut ein 
„Loth, zusammen also 3 Loth Wasser zu ihren Possessionen 
„aus dein- Stadtbach an einem bequemen und vom Bauherrn 
„zu verzeigenden Orte nehmen und zu ihren Besitzungen leiten 
„zu können." Dieses Waffer wurde beim Aquaduct durch einen 
Känel in den Graben geleitet, wo sie eine Brunuleitung hatten.

Durch die Ausfüllung des Grabens im Jahr 1836 wurde 
diese Brunnleitung zur Unmöglichkeit. Der Burgerrath von 
Bern gestattete daher unterm 14. März dieses Jahres den 
genannten Güterbesitzern, das Wasser bei der Bohrhütte zu 
nehmen und durch eine neue Leitung längs des Fußwegs (Drot- 
lo lr) auf ihre Güter zu führen unter Aufsicht des Bachmei- 
meisters. Die Leitung soll auf ihre Unkosten erstellt und so 
eingerichtet werden, daß bei Feuersbrünsten oder einem durch 
trockene Witterung entstandenen Wassermangel dieses Wasser 
zum Besten der Stadt verwendet werden kann. Unterm 7/Sep- 
tember 1844 wurde ihnen ferner gestattet, das concedirte Wasser 
auf der rechten, statt wie bisher auf der', linken Seite des 
neuen-Weges zu nehmen und von da Wetter in den Graben 
zu leiten, unter Bedingungen, welche von den Güterbefitzertt 
unterm 4. November 1844 angenommen wurden.

19) Im  Jahre 1836 entstand ein Prozeß zwischen Herrn 
Müller Aebi, Besitzer der Schutzmühle, und dem Finanzdepat- 
tement des Staates. Der Kläger glaubte nämlich seine Rechte



auf den Stadkbach dadurch verletzt,- daß im Jahr 1808 der 
Münzverwaltung gestattet wurde, zur Zeit der' Arbeiten an der 
Silberstrecke Leim Zeitglockenthurm einen Laden in den Bach 
zu legen, um das Wasser bis zum Gerberloch.Eisen aufzü- 
stauen (s. oben S . 25 §.6). I n  der Klage vom 5, März 1836 
stellte Herr Aebi das Rechtsbegehren: es solle das Finanzde- 
Partement zu Händen des Staats verfällt werden, 1) die frag
liche Pritsche oberhalb des - Zeitglockenthi-rms allsogleich und 
für immer aus dem Stadtbache heraus zu schaffen und 2)'ihm 
volle Genugthuung für den Schaden zu leisten, welcher seiner 
Mühle durch Einlegung dieser Pritsche verursacht worden sei. 
Das Finanzdepartement schloß unterm 5.-April gleichen Jah
ves auf Lossprechung von der Instanz wegen mangelnder Passiv- 
leaitimation, indem die Stadt als Eigenthümerin des Baches 
einzig zu belangen sei. Das Obergericht entschied am 1. Ok
tober 1810 zu Gunsten des Finanzdepartements. Die Motive 
lauten:

„a. daß der Stadtbach zu Bern, in Betreff dessen sowohl 
„dem Herrn Aebi als Besitzer der Schutzmühle, als dem Staate 
„zu Händen der Münzverwaltung Wasserberechtigungen zu- 
„stehen, dem Eigenthum nach anerkannter Maßen der Stadt- 
„behörde von Bern angehört;

„b. daß sowohl die vor einigen Jahren geschehene Tieser- 
„legung des Bachbettes, gegen welche zu seiner Zeit die Münz- 
„verwaltung wegen dadurch gestörten Wafferablaufs durch das 
„s. g. Gerberloch nach der Silberstrecke bei der Stadtbehörde 
„Beschwerde führte, als dann namentlich die infolge dessen 
«zum Zwecke der Wiederherstellung des erwähnten Wasserab- 
„laufes gemachte Vorrichtung, gegen welche nun die Klage 
„gerichtet ist, das Factum des Bacheigenthümers (der Stadt- 
„baukommission) und nicht die eigenmächtige Handlung der 
„Münzbehörde des Staates ist;

„e, daß bei diesen aus der verführten Prozedur sich er
gebenden Verumständungen in Betreff der durch die Klage 
„des Herrn Aebi den Gerichten unterlegten Rechtsfrage nur der



„Eigenthümer selbst als der eigentliche Beklagte angesehen 
„werden kann."

Auf dies hin wandte sich Herr Jakob Aebi mit einer vom 
17. Ju li 1841 datirten Vorstellung an den Burgerrath der 
Stadt Bern und verlangte „daß sofort der Anspruch der 
„Münzbehörde ans Einlegung einer Pritsche in den Stadtbach 
„oberhalb des Zeitglockenthurms zu Ableitung des Wassers 
„nach dem Gerbergraben für immer durch die Stadtbehörden 
„beseitigt," sowie daß ihm der erlittene Schaden vergütet werde.

Er gründete diese Ansprüche darauf: Der Stadtbach sei 
ursprünglich von Jmmo von Tentenberg errichtet worden, um 
die Schutzmühlen zu treiben, und erst im Verlaufe der Zeiten 
sei er zum Stadtbach geworden, welcher der Stadt zum Nutzen 
habe gereichen sollen, ohne jedoch seine ursprüngliche Bestim
mung zu verlieren. Später sei auf einer der Stellen, wo
ehemals die Mühlen gestanden, eine Hammerschmiede errichtet 
worden und dieselbe durch Verkauf von Schultheiß und Rath 
der Stadt vom 2. Februar 1629 um 1500 Pfd. sammt einem 
Bodenzins an den Venner Jakob Bikhard gelangt. Am Platz 
dieser Hammerschmiede seien später wieder zwei Mühlen erbaut 
worden, seine Schutzmühle und die unterhalb liegende Haber
mehlmühle, welche (1841) Herrn Moritz von Lerber gehöre. 
Als am 20. Februar 1788 der Rath der Zweihundert be
schlossen, das Wasser des Gerbergrabens zum Zwecke des
Betriebes der Silberstrecke zu vermehren und deßhalb das
Wasser dazu genommen, welches bis anhin „beim Zeug- und 
Commercienhaus über die Schütte hinunter gefallen sei," s» 
habe er nicht den ganzen Stadtbach, sondern nur den ge
ringem Theil und zwar nicht mehr als vorhin die Schütte 
hinunter lief, für die Silberstrecke verwenden wollen. Von der 
Bewilligung der Baucommission, im Jahr 1808 einen Laden 
in den Bach zu legen, habe er, Herr Aebi, bis 1835 keine 
Kenntniß gehabt, es laufe ihm daher keine Verjährungsfrist. 
Dieses Einlegen bringe seiner Mühle Schaden. Uebrigens sei 
Jahrelang, bis 1835, von Seite der Münzverwaltung nicht 
mehr gemünzt und folglich die Pritsche nicht mehr eingelegt



worden, so daß er keinen Grund gehabt habe, sich über die» 
selbe zu beschweren.

Die Stadtbehörde ließ durch Herrn Fürsprecher Fr. May 
diese Angelegenheit untersuchen und bestritt, auf dessen Befin
den vom 23. Nov. 1841 gestützt, das Begehren des Hrn. Aebi 
auf folgende Weise:

Es lasteten auf dem Stadtbache zwei Servituten: a. zu 
Gunsten der Schutzmühle, b. zu Gunsten der Silberstrecke, 
sowie der Gerber. Den Gerbern durch Beschluß von 1326 und 
der Silberstrecke durch Beschluß von 1782 sei gestattet, so viel 
Wasier zu nehmen, als durch das Loch laufe; der Rest des 
Wassers habe seinen Abfluß zur Schutzmühle. Ein Mehreres 
sei durch den Kaufbrief von 1629 nicht verkauft worden, da 
ja die Concession von 1326 an die Gerber viel älter sei, und 
durch die Vermehrung im Jahre 1788 nur das Wasser hinzn- 
gefügt worden, welches schon vorher der Schutzmühle verloren 
gegangen, indem es für die alte Münze verwendet worden sei. 
Herr Aebi könne nie Nachweisen, daß die Schutzmühle früher 
und namentlich 1629 mehr Wasser erhalten habe, als sie auch 
jetzt erhalte, nachdem der Gerbergraben sein Wasser erhalten. 
Am wenigsten könne die Stadt den Staat zwingen, auf das 
der Silberstrecke zufließende Wasser ganz oder theilweise zu 
verzichten, da es absolut unmöglich sei, mehr zu beziehen, 
als durch Rath und Zweihundert 1788 eingeräumt worden ist, 
da ja das Loch im Eisen nicht mehr als das gesinnete Quan
tum Wasser durchlasse. Die Pritsche daselbst sei lediglich 
die nothwendige Folge des Tieferlegens des Baches im Jahr 
1808 und verändere an der der Silberstrecke gebührenden 
Wassermasse nichts.

Der Burgerrath wies den Herrn Aebi, auf diese Motive 
gestützt, mit seinen Begehren am 7. März 1842 gänzlich ab, 
und derselbe wagte es nicht, seinen offenbar unbegründeten An
sprüchen auf gerichtlichem Wege gegen die Stadt weitere Folge 
zu geben.

20) Unterm 4. Mai 1844 beschwerte sich der Gemeinderath 
von Bümplitz über das Ueberlaufen des Baches und verlangte



Erweiterung und Tieferlegung des Bettes. Am 6. Juni 1844 
schrieb die Baucommission an den Gemeinderath von BünWtz : 
„S ie hat wahrnehmen müssen, daß an Mehreren Stellen unbe
fugter Weise Ziegelstücke, Schutt und Steine in den Bach ge
leert worden, wodurch der natürliche' Ablauf hes Wassers ge
hemmt wird. Eine andere nicht minder wichtige Veranlassung 
des Austretens des Baches liegt im Fehler der anstoßenden 
Grundeigenthümer selbst- indem sie bei der Bearbeitung ihrer 
Aecker mit dem Pfluge zu nahe an das Bachufer fahren, wo
durch die-Erde des Bachbordes locker gemacht wird, so daß 
das Wasser durchsickert und sich zuletzt selbst Oeffnung macht." 
Um indeß dem Verlangen des Gemeinderaths auf freundnach
barliche Weise Rechnung zu tragen, ertheilte die Baucommission 
den Befehl, den äußern Stadtbach zwei M a l jährlich zu 
räumen.

20) Herr Chr. Schafroth, Eigenthümer des Ladenwand
gutes , erließ unterm 5. Dezember 1861 an die Einwohner- 
gemeinde von Bern eine Klage, in welcher er das Nechtsbegeh- 
ren stellte: Dieselbe sei schuldig die Verpflichtung anzuerken
nen, den Stadtbach und dessen Eindämmung in der Weise 
besorgen und unterhalten zu lassen, daß das GrundeigenthUm 
des Herrn Schafroth vor Ueberschwemmung und Schaden 
gesichert bleibt.

Es war nämlich im Nobember 1860 bei nassem Wetter 
der Bach ausgetreten und hatte das Land des Herrn Schaf
roth unbedeutend beschädigt.

Die Einwohnergemeinde berief sich auf das ihr am Bache 
zustehende Eigenthumsrecht, welches Hr. Schafroth ausdrück
lich anerkannte,,und bestritt, haß die Ueberschwemmung infolge 
nachlässiger Unterhaltung des. Bachdammes entstanden sei. Für 
Ueberschwemmungen, welche durch Naturereignisse entstehen, 
sei sie ebenso wenig zu.haften schuldig als der Staat, wenn 
ein öffentliches Gewässer austrete. Zugleich stellte die Ein
wohnergemeinde das Wiederklagsbegehren: Herr Schafroth sei 
schuldig, sich jeder Beschädigung des Bachdammes zu enthalten.



Herr Schafroth hatte nämlich den, Bachdamm, welcher an 
der Stelle, wo der Bach überlief, eine ziemlich bedeutende 
Böschung hat, bis oben auf dem Rand gepflügt und es wurde 
behauptet, daß durch das Kehren der Pferde oben auf denr. 
Bachdamm dieser vertieft worden sei. Die Gemeinde berief 
sich dabei auf §. 58 des Gesetzes über den Unterhalt der Ge- 
wässer vom 3. April 1857.

Auch in diesem Prozesse fand ein Vergleich statt, der am 
26. M ai 1862 auf folgende Weise abgeschlossen wurde:

„1) Die Emwohnergemeinde vergütet freiwillig dem Herrn 
„Schafroth den im Nov. 1860 an seinen Staaten erlittenen 
„Schaden mit Fr. 200.

„2 ) Herr Schafroth ertheilt dagegen der Einwohner- 
„gemeinde Bern ebenfalls freiwillig das Versprechen, beim je
weiligen Pflügen seines Ackers den Bachdamm durch Hinzu- 
„führen von Erde nach und nach zu verbreitern und in seiner 
„Bafis zu verdichten.

»3) Im  Uebrigen wird durch dieses freundschaftliche Ueber- 
„einkommen an der rechtlichen Stellung beider Parteien nichts 
„geändert, und jede Partei erträgt ihre Kosten."

Ausdrücklich motivirte der Gemeinderath seine Zustimmung 
damit, daß die bezahlten Fr. 200 durch die von Herrn Schaf
roth übernommene Verpflichtung, den Bachdamm zu verstärken,, 
compensirt werden.

Anfänglich beabsichtigte die Behörde, wiederklagsweise Hrn. 
Schafroth anzuhalten, nicht näher als 8 ^  Schuh vom Bache 
zu Pflügen, dafür haltend, der von Hrn. Müller 1769 ausge
stellte Revers beziehe sich auf die Ladenwandmatte des Herrn 
Schafroth. (S . Nr. 4.)

I n  den Bauamtsmanualen erscheint nämlich Hr. Müller 
als „Besitzer der Ladenwandmatte," was Veranlassung gab, 
anzunehmen, er sei Vorbesitzer des Ladenwandgutes gewesen. 
Die genauem Nachforschungen.erwiesen diese Voraussetzung 
als irr ig , und da der nämliche Jrrthum später noch einmal 
auftauchen könnte , so ist es angemessen, die zur Auflösung 
desselben gesammelten Notizen hier aufzunehmen.



Bis in das Jahr 1762 zurück erzeigen sich folgende Eigen- 
Ihümer des Ladenwandgutes.

a. Niklaus Schweizer erkaufte das Ladenwandgut 1762 
von Herrn alt Landvogt Ludwig von Stürler von Aubonne 
und

b. Sigmund Hemmann, Christian Lehmann, Müller, und 
Johann Anton Wyß kauften von H. S . Schweizer dasselbe 
am 26. März 1765.

v. Sigmund Hemmann kaufte unterm 22. Ju li 1776 dem 
Christian Lehmann seinen Antheil ab. Wie Anton Wyß aus 
dem Eigenthum des Ladenwandguts geschieden ist, ergibt sich 
aus den Grundbüchern nicht. Aus diesem Kaufbriefe, sowie 
aus dem Kaufbriefe vom 17. Christmonat 1857 erzeigt sich 
aber, daß Sigmund Hemmann einziger Eigenthümer war.

ä. Am 29. Wintermonat 1817 kauften Karl Friedrich 
Tscharner- von Mutach, Mitglied des Kl. Raths, und Chri
stian Schafroth von der Erbschaft Hemmann das Ladenwandgut.

e. Die Käufer schlossen am nämlichen Tage, 29. Winter
monat 1817, einen Theilungsvertrag ab, infolge welches Herr 
Tscharner ein Waldstück, Christian Schafroth dagegen das 
Ladenwandgut übernahm.

k. Am 2. März 1843 schlossen die Erben des Christian 
Schafroth eine Theilung ab, infolge welcher der Sohn Chri
stian Schafroth (der gegenwärtige Eigenthümer) das'Laden
wandgut übernahm.

Das Ladenwandgut besteht laut aller Titel aus:
1) den Gebäuden;
2) einer großen in einen. Umfange zwischen der Freiburger« 

und der Murtenstraße gelegenen Ma t t e ,  deren Halt in den 
ältern Titeln in Berufung auf einen Plan von 1698 zu un
gefähr 73 /̂z Jucharte», in der Theilung vom 13. April 1842 
dagegen in Berufung auf einen von Geometer Fisch im August 
1842 aufgenommenen Plan, die Jucharte zu 40,000 ' gerechnet, 
bloß zu 54°/z Jucharten und 2203 sH' Schweizer- oder zu 5 7 ^  
und 4 30 0 ^ ' Bernermaß angegeben wird. Die Anstöße wer->



den sowohl im Kaufbriefe von 1817 als in der Theilung von 1843 
angegeben: gegen Morgen das Weiermannshausgut» gegen M it
tag die Freiburgerstraße, gegen Abend verschiedenen Personen nach 
Bümpliß gehörende Güter, namentlich die Untermatte,  welche 
dem Herrn Tscharner zum Bümplißgut gehört, gegen Mitternacht 
der Stadtbach. Wir heben hervor, daß das Ladenwandgut 
in den ältern Titeln immer als Matte ,  erst in der Theilung 
von 1843 als „in M a t t -  und Ackerland bestehendes Erd
reich" bezeichnet wird.

Die Untermatte, welche als Anstoß genannt wird, ist nun 
gerade dasjenige Grundstück, das früher Herrn Müller gehörte 
und welches Gegenstand des Reverses vom 13. August 1796 
ist. Müller fiel im Jahr 1811 in den Geldstag, in welchem 
die Gesellschaft von Metzgern das demselben zuständig gewe
sene „Gut zu Bümplitz" erwarb, worunter die ungefähr 47*/, 
Jucharten haltende Untermatte. Metzgern verkaufte am 28. 
April 1817 das Bümplitzgut mit der Untermatte den Herren 
Brüdern Karl Friedrich Tscharner- von Mutach, damals noch 
Appellationsrichter, und Rudolf Tscharner-Wurstemberger, Stadt- 
Cassier. Im  daherigen Acte wurden die Anstöße angegeben: 
Sonnenaufgangs Herrn Oberst Tscharners Ladenwand
gut, Mittags das (ausgereutete) Stockwäldlein, Abends Mar- 
thalers Erdreich, Mitternachts das Bord, welches die Gesell
schaft von Metzgern dem Stadttath von Bern zur Vergrädung 
des Stadtbachs verkauft hat (1*/, Jucharten), ferner der Stadt
bach bis an den ersten Anstoß des Herrn Obersten Tscharner.

Welches ist aber des Herrn Obersten Tscharners Laden
wandgut? Nach den angeführten Erwerbtiteln gehörte im April 
1817 das Ladenwandgut noch der Erbschaft Hemmann. Am 
29. Wintermonat 1817 kauften Christian Schafroth und der 
nämliche Herr Karl Friedrich Tscharner-Mutach (seither zum 
Rathsherrn befördert), welcher die Untermatte gemeinschaftlich 
mit seinem Bruder gekauft hatte, das Ladenwandgut von der 
Erbschaft Hemmann , und es wird in diesem Kauf die den 
Herren Tscharner gehörende Untermatte als Anstoß bezeich
net. Herr Karl Friedrich Tscharner-von Muttach trat seinen



Mtheil an das Ladenwandqut bereits am 20. November 1817 
dem- Christian Schafroth aĥ .' Worüber in den Grundbüchern 
zwar kein Act-gefunden wnrde, was aber in der Theilung von 
1843 angezeigt, ist.. - Die einzige Lösung dieser Undeutlichkeit 
scheint darin zu liegen, daß- es sich um den Kauf des Laden- 
Wandguts schyn vor dem April 1817 gehandelt, daß als Besitzer 
des östlichen Anstoßes der Untermatte anticipirt Herr Oberst 
Tscharner ohne weitere Angabe genannt worden sei und 
Herr Karl Friedrich Tscharner von Mutach (der nämliche, wel
cher im Apxil-1817 noch Appellationsrichter, im Christmouat 
gleichen Jahres Rathsherr und später, 1831, Schultheiß war) 
auch die Oberstenstelle bekleidet habe.

Genügtes kann nicht bezweifelt werden, daß die Unter- 
mytte des Herrn Müller, auf welche sich der Revers vom 
13. August 1796 direkt bezieht, nicht zum Ladenwandgut ge
hörte, welches nunmehr Herrn Schafroth eigenthümlich zusteht.

Dagegen ergibt es sich aus der genannten Neversschrift, 
daß „die Ladenwandmatte," an welche Sonnenaufgangs die 
Untermatte angrenzt, damals in einer Breite von 8*/, Schuh 
von der Bachwand hinweg ausgeschwirrt war, offenbar zum 
Nämlichen Zwecke, zu welchem auf die Untermatte die Pflicht 
gelegt wurde, den dadurch, bezeichneten Raum nie zu ackern. 
Herr Müller verpflichtete sich nämlich, in der gleichen Brette 
wie in der n e b e n h e r  liegenden Ladenwandmatte 
bereits ausgeschwirrt (ausgemessen) war, sein Erdreich zu 
Wasen angelegt zu lassen. Offenbar durch ein späteres Miß- 
verständniß wurde Herr Müller als Eigenthümer der Laden
wandmatte bezeichnet. Es-ergibt sich dies ferner aus der die 
Prische betreffende. Angabe in Nr. 1, daß dieselbe 150 Schuh 
„von der Hagscheide dev Ladenwandmatte hinweg"' 
angelegt worden sei.' Es ist daher klar, daß die Ladenwand
matte ein von der Untermatte geschiedenes Grundstück war 
und ist.

Daraus folgt endlich,, daß der Revers des Herrn Müller 
sich nicht auf., das. Ladenwandgut bezieht und folglich den. Ei» 
genthümer desselben- nicht verpflichten kann. Es scheint aller»



dings, daß das Bauamt von 1796 beabsichtigte, die nämliche 
Last auch auf die Ladenwandmatte zu legen, da dieselbe zur 
Z eit des Reverses des Herrn M üller auf gleiche Weise aus
geschwirrt war. Aber entweder war wirklich ein gleicher Re
vers von S e ite  des Eigenthümers des Ladenwandgutes aus
gestellt worden und ist derselbe später verloren gegangen, oder 
aber ist infolge der Ereignisse der Jahre 1798— 1804 das da
malige Vorhaben nicht ausgeführt worden *).

§. 1 2 . Drschreibuug -cs Ltadtbaches mit seimu UrsPrnagtN »»d M ü s s t« .

W ir entnehmen die Beschreibung des Stadtbaches und 
seiner Ursprünge aus dem Berichte über die Stadtbach-Visita
tion von 1815 und legen derselben die P läne von 1731 und 
1805, sowie die eigene Besichtigung zu Grunde.

D ie  Hauptursprünge des Stadtbaches bilden das Eich- 
h o lz -  und das O b e r w a n g e n b ä c h le in ,  welche sich unter
halb der S äge von Oberwangen vereinigen und von da hin
weg der H a u p t -  oder der S ta d tb a c h  schlechthin heißen.

* ) D ie  M e inung , daß die Anwohner des S tad tbaches nicht näher a ls  
acht Schuh vom Bachborde pflügen dürfen , ist trad tonell gew orden; m an 
h ö rt sie noch zur S tu n d e  oft m it a ller Bestim m theit aussprechen und fin
det auch in  den M anualen  des B a u am tes S p u re n  davon. U nterm  25. 
A p ril 1799 antw ortete B auam tsschreibcr B ay  au f eine an  ihn gestellte 
A nfrage der M u n ic ip a litä t: es erzeige sich a u s  dem Jnstruktionenbuch 
deutlich: „daß d a s  B o rd  des S tad tbaches von den anstoßenden G üterbe- 
„sitzern auf eine gewisse B reite  unberührt und zu W asen gelassen und ih- 
„nen einzig und allein der R aub  des G rases zu benutzen erlaubt sein 
„solle." Vermuthlich findet sich der G rund  dieser T ra d itio n  in  der oben 
(8 - 4 )  angeführten V erordnung vom 9. M a t 1403. A llerdings w äre eine 
solche Bestimmung sehr zweckmäßig und es ist offenbar eine Lücke, daß 
n irgends festgcstellt ist, wie weit d a s  E igenthum  der S ta d t  an  d as  B o rd  
des Baches geht. Allgemein w ird angenom m en, daß dieser freizulassende 
R aum  auf beiden S e ite n  des Baches je drei Fuß betragen müsse. Eben 
wegen der Wichtigkeit oer genannten T ra d itio n , welche auch in  Bezug auf 
den Schafroth'schen S t r e i t  sich geltend machte, fanden w ir es angemessen, 
etw as einläßlich d a rau f einzutreten.



I. Der Ursprung des Eichholzbächkeins, die entfernteste 
Quelle des Stadtbaches, befindet sich bei der Landgarben im 
Eichholzthälchen, welches sich bei der Schorgasse westlich gegen 
die alte Freiburg- (Neuenegg) Straße, insbesondere gegen den 
Kessisboden hinaufzieht. Nördlich von dem Eichholzthälchen 
befinden sich der Breitwald und das Gummenholz. Das 
ganze Thälchen hinunter ergießen rechts und links eine Menge 
von Acken und Brunnen ihr Wasser in das Bächlein und sind 
auf den Planen verzeichnet. Das Eichholzbächlein, auch das 
Eyholzbächlein geheißen, behält den Namen bis zur Vereini
gung mit dem Oberwangenbächlein.

In  das Eichholzbächlein fließen von rechts (vom Ursprung 
an genommen) oder von Südosten kommend, folgende Zuflüffe:

1) Das Nußbächlein, welches nur mittelmäßig Wasser 
liefert, auf dem Nußhubel entspringt und unter der Thöris- 
hausstraße hindurch fließt.

2) Das äußere Hahlen- oder Liebewylbachlein, 
welches ziemlich viel Wasser enthält  ̂bei einem Felsen unten an den 
Liebewylniatte in das Wangenthal und dann durch einen tiefen 
Graben zur Thörishausstraße und unter derselben hindurch fließt.

3) Das innere Hahlen bächlein oder Lätschisrain- 
grabenwasser, welches wenig Wasser enthält.

4) Das Hurigrabenbächlein, welches vomBöcklihubel 
herunterkommt und unter der Thörishausstraße hindurch fließt, 
und deffen Waffer nicht beträchtlich ist.

5) Das Wolfgalgenbächlein, welches auf dem Feld
moos entspringt und in ordentlichen Zeiten sehr wenig Waffer 
enthält, jedoch bei Negengüssen sehr anschwillt und Verheerun
gen anrichtet, was der Grund sein mag, daß zur Zeit der 
Revolution die Verwaltungskammer des Kantons die Benutzung 
desselben den Güterbesitzern gegen Uebernahme der Straßen
reparation überlassen hatte.

I I .  Das Oberwangen bächlein bilden
6) das Löchl imatt- oder Gänsemattbächlein, 

welches zu oberst im Dorfe Oberwangen aus Acken und Brun-



nen entspringt, östlich, der Straße nach, zur Mühle fließt und 
beträchtlich Waffer liefert.

7) Das Mühlebächlein, welches in der Roßweide zu 
Oberwangen entspringt und südwärts zur Mühle fließt.

8) Die große M in e , welche in der Sonnenhalden 
entspringt, sehr wasserreich und die nämliche ist, von der in 
K. 10.3) die Rede ist. Sie fließt unweit der Mühle in das Mühle
bächlein.

Diese drei Bächlein vereinigen sich oberhalb der Mühle 
von Oberwangen und treiben dieselbe. Von da fließen sie auf 
die Säge und nehmen oberhalb derselben noch

9) das Sägebächlein auf, welches ebenfalls in der 
Roßweide entspringt, jedoch nicht sehr wasserreich ist.

Unterhalb der Säge vereinigen sich das Oberwangenbäch
lein und das Eichholzbächlein. Unweit der Säge fließt von 
Nordwesten kommend

10) das Sandbächlein in den Stadtbach, welches eben
falls in der Roßweide entspringt und auch nicht beträchtlich 
Wasser liefert.

Von dahinweg bis zu den Riedbächlein fließen keine nam
haften Bächlein, dagegen unzählige, durch Acken gesammelte 
Quellen, welche zusammen beträchtlich Waffer geben, in den 
Stadtbach; namentlich liefert das Erlenmoos, welches dadurch 
entsumpft ist, eine Menge solcher Quellen.

11) Das Riedgaßbächlein, welches aus dem Gru
bengut kommt, der Riedstraße entlang und dann bei der Wan
genbrücke in den Stadtbach fließt.

12) Das Riedbächlein, welches von den Brunnen der 
Riedgüter herkommt, unterhalb der Wangenbrücke unter der 
Straße hindurch und in den Stadtbach fließt lind ziemlich viel 
Wasser enthält.

13) Das Bott igenmoosbächlein,  welches das Bot- 
tigenmoos entwässert und von Norden konunend beim Rehhag 
in den Stadtbach fällt, jedoch in gewöhnlichen Zeiten nicht 
sehr viel Wasser liefert.



Von dahinweg hat der Stadtbach keine andere Zuflüsse 
niehr als vereinzelte Brunnen, welche jedoch bei weitem nicht 
so zahlreich sind, wie im Wangenthal.

Die mehrfachen Bezeichnungen von Moos, welche für im 
Wangenthal befindliche Oertlichkeiten Vorkommen, beweisen, 
welche Wohlthat der Stadtbach für diese Gegend war und ist.

Betrachten wir die geographischen Verhältnisse des Stadt
baches, so müssen die im Wangenthal entspringenden Gewässer 
schon vor undenklicher Zeit in der Richtung gegen Bern ab
geflossen sein, indem keine andere Abflußrichtung möglich er
scheint *). Wenn auch viel Wasser in den Möösern und 
Sümpfen verdunstete, so blieb doch immer noch solches zum 
Abfluß übrig. Es ist demnach wahrscheinlich, daß dasselbe 
in die Weiher zu Weiermannshaus floß, welche von großer 
Ausdehnung gewesen zu sein scheinen, vielleicht mit dem Wei
her von Holligen zusammengehangen haben. I n  diesem Falle 
hatten die Wangenthalgewässer ihren Abfluß gegen den Sul- 
genbach, und die Sage der künstlichen Ableitung des Stadt
bachs aus dem Weiher von Weiermannshaus durch Jmmo von 
Tentenberg gewinnt an Glaubwürdigkeit. Wann dieser Wei
her ausgetrocknet worden ist, kann urkundlich nicht nachgewiesen 
werden, und da dies doch eine bedeutende Arbeit gewesen ist, 
so muß man annehmen, dieselbe habe vor dem Brande von 
1405 stattgefunden, in welchem das Rathhaus mit den Ma
nualen und wichtigen Urkunden zu Grunde ging. So weit 
die Urkunden reichen, gehören die in den Niederungen von 
Weiermannshaus entspringenden Quellen nicht zum Stadtbach, 
sondern fließen dem Sulgenbach zu, obschon sie hart unterhalb 
des jetzigen Stadtbachkanals entspringen. Allein auch diese 
Quellen nährten, als von unten kommende Ausstöße, den Wei
her, in welchen der Wangenthalbach floß. Als dieser Weiher 
abgelassen war, blieb derjenige von Holligen noch Jahrhunderte

Es kommt uns unglaublich dor, daß die Configuration der Erd- 
bodenflächc sich so geändert habe, daß man annehmen könnte, es sei das 
Wasser in den Gäbelbach äbgeflosscn.



lang bestehen, und zugleich mit der Ablaffung fanden die Ar
beiten statt, welche dem Wangenthalbach die direkte Leitung 
nach der Stadt gaben. Vermuthlich zu gleicher Zeit und 
infolge des nämlichen Beschlusses von Schultheiß, Rath und 
Burger der Stadt Bern wurden die Kunstarbeiten im Wangen
thal vorgenommen, um das Wasser für die Einleitung in die 
Stadt zu vermehren; und wenn schon die älteste urkundliche 
Spur dieser Arbeiten im Marchverbal von 1544 zu finden ist, 
so beweist schon dieselbe ein viel älteres, tief in die Zeiten 
zurückgehendes Datum. Nicht nur spricht das Verbal vom 
Stadtbach, was beweist, daß das in Oberwangen entsprin
gende Wasser schon damals infolge besonderer früherer Ver
handlungen der Stadt gehörte, sondern die Stelle, „daß man 
jede Brunnader richtig in den Stadtbach laufen lassen solle, 
wie das von A l te rs  her Gebrauch," weist selbst auf das 
Alterthmn der zur Einleitung dienenden Arbeiten hin.

§. 13. Neberfichtliche Schlußfolgerungen.

Es ergibt sich aus der bisherigen Darstellung:
Daß de rS tad tBern  dasEigenthum desStadt -  

baches mit  al len seinen Ursprüngen und Zuflüssen, 
sowie mit seinem Bette und seinen Borden zu
steht,

und zwar gründet sich dieses Recht auf
1) gesetzliche Verordnungen d. H. Beschlüsse des 

gesetzgebenden Nathes,
2) gerichtliche Ur the i le ,
3) privatrechtliche T i t e l ,  wie z. B. das beglobte 

Marchverbal von 1544, und
4) u ra l ten Besitzstand.
Das Eigenthumsrecht bezieht sich nicht allein ans die be

reits bestehenden Quellen, sondern auf al les Wasser, 
welches im Quel lgeb iet  des Stadtbaches sich f i n 
det, so daß die Stadt Bern den Eigenthümer des Grundes 
und Bodens verhindern kann, sich eine in demselben entdeckte



Quelle zum unbeschränkten Gebrauch anzueignen. Der Grund
besitzer bedarf der Bewilligung der Stadt, wenn er die Quelle 
als Brunnen benutzen will, was bisher in vorkommenden Fäl
len immer gestattet wurde, wenn er dafür sorgte, daß das Ab
wasser in den Stadtbach fließt, und sich verpflichtete, dasselbe 
nicht zur Wässerung zu gebrauchen. Wo Ausnahmen sind, 
beruhen sie entweder auf Concession oder auf Mißbrauch, wel
cher nie ganz zu verhindern war und ist.

M it dem Eigenthumsrecht auf das Wasser nebst Bett und 
Bord ist ein Dienstbarkeitsrecht  auf den Grund und 
Boden verbunden,  in  welchem es sich bef indet  und 
entspr ingt ,  oder durch welchen es lä u f t .  (Satz. 454.) 
Die Stadt Bern ist demnach berechtigt:

1) überall nach Wasser zu graben, wo man solches zu 
finden glaubt, und das Gefundene in den Stadtbach zu leiten;

2) die nöthigen Arbeiten zum Zwecke dieser Leitung zu 
besorgen, Dünkel und Acken einzulegen;

3) dem Bache, seinen Zuflüssen, sämmtlichen Acken und 
Dünkeln »achzugehen, das Fehlbare zu verbeffern, neue Ein
richtungen zu treffen, rc.

4) insbesondere den Bach zu räumen und zu putzen und 
das angesammelte Material, Erde, Sand und Kies, wegzu
schaffen;

5) endlich die Grundbesitzer zu verhindern: das Wasser 
des Stadtbaches und seiner Quellen auf eine dem Bache nach
theilige Weise, insbesondere zur Wässerung, zu benutzen und 
in ihrem Grund und Boden nach Wasser zu graben, dessen 
Abfluß nicht in den Stadtbach geleitet werden soll.

Dagegen ist das Eigenthum des Stadtbaches, sowie das 
daraus fließende Dienstbarkeitsrecht mit Lasten verbunden, 
welche theils aus dem Begriffe des Rechtes selbst» theils aus 
der uralten Uebung herfließen.

1) Wenn die Stadt in einen, verpflichteten Grundstück 
nach neuem Wasser gräbt, um dasselbe in den Stadtbach zu 
leiten, oder wenn sie bereits in den Bach fließendes Wasser 
auf andere Weise einfassen und dahin leiten will, z. B . durch



Verlassen des bisherigen Runfes und Errichtring eines solchen 
in anderer Richtung, so muß sie den Eigenthmner des G rund
stückes vollständig entschädigen.

2) D ie  S ta d t  hat alle Kosten zu tragen , welche das 
Aufsuchen des W affers, die Leitung desselben in den Bach, 
die Sicherung der Borde, sowie der U nterhalt dieser Arbeiten 
erfordern.

3 ) D agegen hat die S ta d t  in der A usübung ihres Rech
te s , soweit es den U nterhalt der einmal erstellten Werke be
trifft, dem Grundbesitzer keinen Schadensersatz zu leisten. W enn 
z. B . ihre Beam ten dem Bache nachgehen, die schadhaft ge
wordene Leitung neu einlegen, den Bach ausräum en, so liegt 
ihr kein rechtswidriges Verschulden ob, sondern ein allfälliger 
Schaden entsteht nur infolge Ausübung eines Rechts (Satz. 
454. 963). D ie  S ta d t  hat zwar hin und wieder aus B illig
keitsgründen in solchen Fälle» kleine Entschädigungerl gegeben, 
dabei jedoch zu allen Zeiten ih r Recht verw ahrt; und sie w ird 
ohne Zweifel auch in Zukunft solche Entschädigungen frei
willig verabreichen, wenn die Schadensersatzforderung nicht 
unbillig ist und nicht auf feindseliger Gesinnung beruht. Am 
allerwenigsten hat die S ta d t  einen Schaden zu vergüten, der 
durch Naturereignisse, wie Wassergrößen, verursacht worden ist.

4) D en  Eigenthümern ist gestattet, das G ra s  an den 
Borden zu mähen und fü r sich zu behalten.

W ir  machen zum Schluffe die städtischen Behörden wieder
ho lt darauf aufmerksam, wie dringend es ist, daß sie durch ihre 
Beam ten, insbesondere die Bachmeister, die größte Aufsicht auf 
die E rhaltung ihrer Rechte auf den S tadtbach und seiner Z u 
flüsse ausüben lassen und daß sie diese Rechte unnachsichtlich 
wahren. E s  ist nur zu leicht möglich, die eine oder die an 
dere in den Bach fließende Q uelle demselben zu entziehen, 
und wenn dies nicht angezeigt oder sonst verhindert wird, so 
verliert nicht nur der Bach W asser, sondern es enisteht da
durch ein V organg , auf welchen sich später Andere berufen 
w erden, deren Egoism us sich gerne eben solche rechtswidrige 
Vortheile zueignet. Endlich halten wir dafür, daß die S ta d t



Bern wvhlthun wird, wo sie es kann, ihre Rechte gehörig zu 
verbriefen, d. H. durch Anerkennung und Eintragung in die öffent
lichen Bücher zu bekräftigen.

§. 14. N a ch trä g e .

Zu § .3 .  1 )u n d 2 ) . D er n eue S p ita l, von welchem die 
Urkunde von 1314 spricht, ist ohne Zweifel der n ied ere  S p i
tal, so geheißen im Gegensatz zudem o b e r n , dem S p ita l zum 
Heiligen Geist, welcher, 1233 erbaut, damals noch vor der S ta d t  
sich befand, die oberhalb bis zu dem Glöckner-Thor, nunmeh
rigen Käfigthurm, ging; denn der niedere S p ita l war kurz vorher 
1307 erbaut worden. Bereits 1335 wurde derselbe jedoch 
außerhalb Bern in die Nähe des Klösterli verlegt. Fetscherin 
gibt die Lage des niedern S p ita ls  „nach Justinger bei den 
Stadtmühlen o b en  am S t a ld e n "  an. (Berner Taschenbuch 
1854.) Demnach irrten wir uns, als wir, durch die Namens
ähnlichkeit und die spätere Lage der Münze verleitet, die 
Stettm ühle in die Nähe des Stettbrunnens verlegten. Nach 
Justingers Angabe befanden sich also die Stettm ühle oben auf 
der Halde am Schutz zwischen der Hormannsgasse *) und dem 
Klapperläublein, und die übrigen vier M ühlen unterhalb am 
Abhange bis an das Ufer der Aare.

Zu § . 3. 2) Wann die Mühlen an der M atte errichtet 
worden sind, ist geschichtlich nicht nachzuweisen. E in e  solche 
muß jedoch schon 1288 bestanden haben, indem nach dem Odro- 
llivou ä s  L erno Rudolf von Habsburg bei seiner zweiten 
Belagerung von Bern brennende Floße in die Aare ließ, um 
die neue Brücke und d ie  M ühle zu zerstören. —  Itorum rox
 gtzermäo od ssä it Lsriraiu v isu s äostrusro n o v a w  x o n -
t s w  s t  v a o lo u ä iu u i lr ,  im w isit in  ^.rarina inultas strues 
liAnoruna aräontss, seil. üoss. D ie  Ansicht, die Mühle, von 
welcher hier die Rede ist, sei die vom Stadtbach getriebene unterste, 
an der Aare selbst gelegene M ühle am Schutz gewesen, weil in

*) Andere schreiben Hormattsgasse.



der genannten S te lle  die Brücke zuerst und die M ü h le  nach der> 
selben genannt ist, und es habe daher oberhalb der Brücke, 
also an der M atte , sich keine M ü h le  befunden, ist zu gew agt. 
W ir können der W ortstellung keine solche B edeutung beilegen, 
um so weniger a ls  eine M ü h le  unten am Schutz infolge der 
Richtung des A ar la u fes, weniger vor brennenden Flößen  
zu besorgen gehabt haben würde, a ls  die Häuser an der M a tte  
und namentlich eine M ü h le , welche den W asserfang in der 
Aare selbst haben, folglich in den Fluß hineingebaut gewesen 
sein mußte. Auch die Annahme, daß die Schw elle, der M ü h 
lencanal an der M a tte  und die dortigen M üh len  erst nach 
dem B rande von 1 3 0 2 , welcher die untere S ta d t  zerstörte, 
angelegt worden seien, spricht nicht gegen die A nnahm e, daß 
schon vorher eine einzelne M ü h le  an der M a tte  gewesen sei. 
Eher glauben wir, dieselbe habe gerade Veranlassung zu diesen 
B auten  gegeben. D ie  M üh len  an der M a tte  m it der Schw elle  
waren ein Reichslehen und wurden gleich w ie die Stadtbach  
Mühlen von Privaten  errichtet. Erst 1 3 6 0  gelaugten sie durch 
Kauf in das Eigenthum  der S ta d t . A lt-Schultheiß  Jo h . von 
Bubenberg verkaufte für 1 3 0 0  G oldgulden  an „Schultheiß , 
„R ath und die B urger gemeiniglich der S ta d t  B ern  den Grund  
„des heiligen Ryches in der Ähren von dem alten  Graben  
,^dem Gerbergraben) by den W alken durch eben untz an den 
„Bredier Turn (Predigerthurm , vermuthlich den Harnischthurm 
„unterhalb des D om inicaner- oder Predigerklosters, der nun
m eh rig en  untern Kaserne), die Schw elle und den W ur durch- 
„aben , die S a g e n , B lö w en  (S ta m p fen ), die M ü lin en , die 
„S ch ly ffen , die Fischetzen, G resi's Huß und Hofstatt (ver- 
„mutblich d as jetzige S chw ellenm ätteli) und desab den Bach 
„(den M ühlencanal) durch die M a tte n , untz daß er in die 
„Ahra gath, m it der H ofstatt, die auch da ligt, da der Bach  
„in die Ahra gaht, und alles Recht, das ich da Han in der 
„ A h ra , das ich zu M annleben  habe von dem heiligen Rych."

' Z u  §- 4- E s  ist u ns seither ein T ite l m itgetheilt worden, 
welcher die urkundliche S p u r  des S tadtbach s im W angenthal 
bis in s Jahr 14 76  zurückführt. E s  ist d ies eine Lehenpflicht-
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Anerkennung von Seiten des Bend. Wyß, Müllers von Ober
wangen, zu Gunsten des Hans Ulrich Zender von Bern vom 
31. Jenner 1558, in welcher einem Erblehenbrief von 1476 
gerufen wird, der sich damals noch in den Händen des 
Bend. Wyß befand. Hänsli Niben, Burger von Bern, hatte 
nämlich im Jahr 1476 zu Gunsten des Hansli Baumer, Müllers 
zu Oberwangen, das Erblehen um die „M üli zu Oberwangen 
„mit sampt der M üli-S tatt, Blöwen und Sagen, mit Hus, 
„Hof und Hofstatt, Schür und Spicher, auch mit dreien Matt- 
„plätzen die darzu gehören, da das Hus auf dem einen, auf 
„dem ändern die Blöwen und Sagen, und der D ritt ob der 
„Gassen, als man nach Wangen gaht, lyt", verliehen. Erbs- 
weise gelangte dann der für dieses Lehen zu entrichtende Bo
denzins an den genannten Hans Ulrich Zender, den Enkel des 
Hänsli Riben, auf dessen Wunsch Bendicht Wyß am 31. Jenner 
1558 die Lehenpflicht anerkannte. Freilich kommt in diesem 
Anerkennungsakte („Schin und Gewahrsame") kein Wort vom 
Stadtbach vor, also noch viel weniger eine Andeutung, daß 
derselbe damals schon der Stadt Bern eigenthümlich zugestan
den habe. Es findet sich darin hinsichtlich des Wassers bloß 
die allgemeine Formel: „mit Stäg, Weg, Us- und Zufahrt, 
„m it Wasser, Wasserläufen und Rünsen, mit allen 
„Gemarchen rc., als disi M üli mit ändern Gschirren und 
„Stücken von al ten har kommen, sonderlich durch ob- 
„genanten Riben." Allein da der Stadtbach laut des 
Marchverbals von 1554, also eines Actes, welcher vier Jahre 
früher als der Lehenanerkennungsbrief des Bend. Wyß aus
gestellt worden ist, damals unzweifelhaft der Stadt gehörte, 
da infolge der Lokalität die Wasserrünse, wie sie von 
Altersher gekommen, nur der Mühlen- und der Lüchli- oder 
Gänsenmättelibach sein konnten, (die große Mine existirte da
mals noch nicht) und da den Wasserrünsen gerufen wird, wie sie 
sonderlich durch Hansli Riben mitverliehen worden, so kann 
wohl keinem Zweifel unterliegen, daß es sich mit dem Bach 
1476 auf gleiche Weise verhielt wie 1558. Wasser muß vor
handen gewesen sein, sonst hätte keine Mühle errichtet werden



können, und ein Bach welcher eine Mühle treibt, ist groß genug 
um sich einen Abfluß selbst durch Sümpfe zu verschaffen, ohne 
blos zu verdünsten. Dazu kommt die oben auf Seite 32 ge
gebene Notiz, daß bereits im I .  1519 der Stadtbach durch 
Bümpliz floß, und zwar als ein der Stadt Bern gehörender 
Bach, indem der Rath die von Bümpliz anhielt das Abwasser 
ihrer Brunnen in den Stadtbach fließen zu lassen. Es kann 
daher urkundlich wohl keinem Zweifel unterliegen, daß der 
nämliche Bach wenigstens bereits 1476 von Oberwangen nach 
Bümpliz und von da in die Stadt floß. Der Schluß aus 
den natürlichen Verhältnissen der dortigen Wasser, daß der 
Bach schon zur Zeit der ältesten Urbarmachung der Gegend 
ungefähr die nämlichen Quellen hatte und in der gleichen Rich
tung abfloß, bleibt selbstverständlich unangetastet.

Zu 8- 4 S . 14. Den ältesten Bauamturbar heißt man 
gewöhnlich den „Urbar von 1560." Er trägt nämlich die 
Ueberschrift: „Der Stadt Bern Buwherren Urbar in Vierteil 
geteilt," — und am Schluffe derselben heißt es: „Geteilt und 
anders eingebunden 1560." Die Vorrede sagt aber, daß der 
Urbar am 28. November 1538 vollendet worden sei. Freilich 
wurden, wie das bei allen Urbaren vorkömmt, spätere Ver
handlungen nachträglich eingetragen. Wenn daher das Bau
amt in seinem Vortrage vom 1. Weinmonat 1785 in der Son- 
nenhaldenquellen-Angelegenheit (Seite 43) sich auf den Bau
amturbar von 1537 beruft, so ist der nämliche Urbar gemeint, 
und diese Jahreszahl ist an sich die richtigere.

Zu §. 4 Seite 15. W ir hatten die Notiz betreffend das 
Jurisdictionsrecht des Bauherrn aus Meßmers Gutachten ge
nommen. Es bedarf dieselbe aber einer Berichtigung. Das 
Recht der Fertigung der Frevel am Stadtbach und in den 
obrigkeitlichen Wäldern in der Herrschaft Bümpliz wurde seit 
undenklicher Zeit von dem Bauherrn ausgeübt. Im  I .  1787 
reklamirte der Herrschaftsherr von Bümpliz dieses Recht beim 
Kleinen Rathe als ihm gebührend. Das Bauamt, darüber 
angefragt, berichtete unterm 3. Dez. Z 787 an den Rath: „Der 
„Stadtbach ist von den ältesten Zeiten an als ein Kleinod



„für die Stadt Bern angeseben worden, deßbalb aucb dessen 
„Aufsicht, Erhaltung und die Fertigung der dabei oorgehenden 
„Frevel einem HgHrn. Bauherrn übergeben worden. Die 
„Aufsicht und Exekution von Seiten des Bauamtes ist un- 
„umgänglich nötbig, weilen öfters, sonderlich bei trockener 
„Jahreszeit dem Wasser muß nachgespürt und Aufsicht gehal
te n  werden, ob keine Veräußerungen Vorgehen; auch im Fall 
„der Noth schleunige Remadur vorgekehret werden muß, wel- 
„ches, wann es unter der herrschaftlichen Jurisdiction stünde, 
„allerhand Verzögerungen leiden könnte, in denen Bewilligung 
„gen müßten erhalten werden und die Fehlbaren Recht dar 
„schlagen könnten/' In  Bezug auf die Jurisdiction über die 
Frevel in den obrigkeitlichen Wäldern, bemerkte das Bauamt 
lediglich: es habe diese zwar ebenfalls lange Zeit dem Bau
herrn zugestanden, es seien aber „diese Frevel bei Weitem 
„nicht von solcher Wichtigkeit wie die vom Stadtbach," und 
überdieß sei infolge der Erkenntniß der gnädigen Herren und 
Obern vom 30. Augst 1786 den Bauherren die Jurisdiction 
über dieselben abgenommen und dem Gerichtsschreiber als 
Fiscal übertragen worden. Der Kleine Rath erließ daraufhin 
am 13. Dez. 1788 ein Dekret, durch welches er den Herr- 
schaftsherrn von Bümpliz mit seiner Reclamation abwies, weil 
„die Fertigung dergleichen Frevel niemals der Herrschaft zuge- 
„hört haben, sondern die S ta d t  Bern  seit mehreren 
„ Ja h rhunder ten  im unangefochtenen Besitz dieses 
„Rechts gestanden sei."

Zu H. 12 Seite 68. W ir stellten die Vermuthung auf, 
der Weiermannshaus-Weiher sei schon vor 1405 ausgetrockuet 
worden. Seither aufgefundene Kaufbriefe von 1531 beweisen 
aber, daß noch in diesem Jahre solche existirten. Dienstag vor 
Anton verkaufte Hanns Jsenschmid alt Venner dem Jak. Wagner 
des Raths „sein klein Haus, Hof, Weier und 12 Mäder zu 
„Weiermannshaus in der Gemeinde Bümpliz um 2200 Pfd.", 
und gleich darauf an, 21. März verkaufte der nämliche Jsen
schmid dem alt Venner Konrad Willading „sein großes Haus 
„gegen Bümpliz, sammt großer Scheuer, Tubhus, Waschhus,



„zwei W e ie rn , dem großen und dem kleinen, Fischrecht" rc. 
Alles um 2000 Pfd. Danach zu schließen gab es damals noch 
drei  Weier in den Niederungen von Weiermannshaus und 
lagen diese so tief, daß der Stadtbach nicht mehr in dieselben 
fließen, sondern in der Höhe nebenbei zur Stadt geführt wor
den sein mußte; weßhalb unsere Vermuthung, daß der Stadt
bach schon lange vorher (vor 1405) künstlich neben dem Weier, 
welcher früher alle drei umfaßt haben und viel höher gelegen 
sein mußte, vorbei geleitet worden sei, aufrecht bleibt.



Verbesserungen.
Seite  2 Linie 2 von unten l. zu sich ere  statt zustchern.

,, ? » 4 „ oben l. s i ts  st, situ .
v ? „ 4 „ „ I. in lcrio ri st. in ts rio rt.
» 8  „ 22 „ „ l, inolöndiiis st. «loliuoutiu.
„ 10 „ 3 „ „ i. s ie  st. es.
„ 10 „ 16 „ „ l. a u f  stau en  st. anstauen.
„ 25 » S „ „ l. G e r b e r g r a b e n .  — W ir schrieben

hin und wieder Gerberngraben, weil hier zu Lande G e r b e r e n g r a b e n  
gesagt w ird, nach der dialektischen W ortform „die Gerberen". E s soll auch 
richtiger „ G e rb e r lo c h "  statt Gerbernloch stehen.

S e ite  33 Linie 2 von unten l. m it  W a s s e r  st. m it dem  Wasser.
„ 45 „ 4 von oben l. v o n  st. an.
„ 48 „ 8 „ „ l. n u r  st. nicht.
„ 48 „ 9 „ „ schalte ein: um . E s  soll eigentlich

heißen: E r berief sich darauf, daß die Schleuse in der Untermatte nicht 
deßhalb angebracht se i, um  d ie  M a t t e  w ä s s e r n  zu  k ö n n e n ,  so n 
d e r n  u m das Stadtbachwasser abzuleiten. (D ie  unterstrichene Stelle wurde 
ausgelassen.)
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